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Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungsfaale des Ständehauses zu Düsseldorf.

Dienstag, den 5. März 1929.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 75. RheinischenProvinziallandtags versammeln sich
nach vorausgegangenem Gottesdienste gegen 11 Uhr im Sitzungssaale des Ständehauses.

Der Staatskommissar, Obervräsident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinziallandtag mit einer An¬
sprache (vergl. den stenogr. Bericht).

Das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallandtages ist der Abgeordnete Krawinkel. Er
übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz und beruft die beiden jüngsten Mitglieder, die Abgeordneten
Meurer und Dunder, als Schriftführer und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindenden Auszählung des Provinzialland«
tags ergibt der Namensaufruf die Anwesenheit von 147 Mitgliedern und damit die Beschlußfähigkeit
des Provinziallandtags.

Der Alterspräsident fordert alsdann die Versammlung auf, zur Wahl eines Vorsitzenden zu
schreiten. Abgeordneter Dr. Mönnig schlägt im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft, des Zentrums und
der SPD.-Frattion die Wiederwahl des gesamten Präsidiums vor. Abgeordneter Nohl erhebt hier¬
gegen Widerspruch und gibt dabei eine Erklärung ab (vergl. den stenogr. Bericht). Er bringt seiner¬
seits den Abgeordneten Dunder als 1. Vorsitzenden in Vorschlag. Infolgedessen legt Abgeordneter
Dunder sein Amt als Schriftführer und Stimmzähler nieder. An sein« Stelle tritt Abgeordneter Wiet-
scher. Abgeordneter Dr. Mönnig schlägt vor, den Abgeordneten Dr. Iarres zum 1. Vorsitzendenwieder¬
zuwählen. Es erfolgt Zettelwahl. Im ganzen werden 148 Stimmzettel abgegeben und zwar für Ab¬
geordneten Dr. Iarres 124, für Abgeordneten Dunder 20, unbeschrieben sind 6. Abgeordneter Dr.
Iarres ist somit als Vorsitzender wiedergewählt.

Auf Vorschlag des Abgeordneten Kaas beschließt der Provinziallandtag, die Auszählung der
Stimmzettel bei den weiteren Wahlen nicht durch das Präsidium, sondem durch die Abgeordneten
Strunl, von Stedman, Hauck und Dunder vorzunehmen, damit die weiteren Wahlverhandlungen un¬
gestört vor sich gehen können.

AIs 1. Stellvertreter wird vom Abgeordneten Dr. Wesenfeld Abgeordneter Eberle in Vorschlag
gebracht. Abgeordneter Nohl schlägt den Abgeordneten Dunder vor.

Bei der Wahl des 2. Stellvertreters schlägt Abgeordneter Haas vor, den Abgeordneten Dr.
Saaßen durch Zuruf wiederzuwählen. Abgeordneter Nohl schlägt den Abgeordneten Dunder als 2. stell¬
vertretenden Vorsitzendenvor.

In beiden Fällen erfolgt Zettelwahl. Bei der Wahl des 1. stellvertretenden Vorsitzenden wer¬
den 146 Stimmzettel abgegeben und zwar für den Abgeordnetm Eberle 117, für den Abgeordneten Dun»
der 22 und für den Abgeordneten Dr. Saaßen 1, unbeschrieben sind 6 Stimmzettel. Abgeordneter
Eberle ist somit zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Das Ergebnis der Wahl des 2. stellvertretenden Vorsitzenden ist folgendes:
110 Stimmen für Abgeordneten Dr. Saaßen, 18 für Abgeordneten Dunder, unbeschrieben sind

5 Stimmzettel. Hiernach ist Abgeordneter Dr. Saaßen gewählt.
Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des Abgeordneten Dr. Kaiser, daß Abgeordneter

Eberle als Stellvertreter im Sinne des § 32 der Geschäftsordnung zu gelten hat.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Der Alterspräsident ersucht nunmehr den Abgeordneten Dr. Iarres, den Vorsitz zu übernehmen,

was geschieht.
Der Vorsitzende spricht für das ihm durch die Wahl emeut geschenkte Vertrauen feinen Dank aus

und dankt feiner dem Altersoorsitzenden für die umsichtige Geschäftsführung.
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Der Vorsitzende teilt mit, daß der Ältestenrat die Abgeordneten Dr. Dichgans, Könzgen, Dr.
Kirchner und Hauck als Beisitzer bestimmt habe.

Das Echriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Dr. Dichgans und
Dr. Kirchner.

Der Vorsitzende macht sodann folgende geschäftlicheMitteilungen:
Seit der letzten Tagung sind die Abgeordneten Definitor Knopp in Kentern und Gewerkschafts-

sekretär Julius in Vetzdorf durch Tod aus der Mitte des Landtags geschieden. Außer dem Verluste
dieser beiden Mitglieder ist der Tod des stellvertretenden Mitgliedes des Provinzialausschusses, Wein¬
gutsbesitzers Kartrath in Trier, zu beklagen. Ferner betrauert die Provinzialverwaltung den Tod
des früheren langjährigen verdienstvollen Generaldirektors der Landesbant, Dr. Lohe. Den Dahinge¬
schiedenen widmet der Vorsitzende einen ehrenden Nachruf. Das Haus erhebt sich zu Ehren der Ver¬
storbenen von den Sitzen.

Der Provinzialausschuß hat auf Grund des § 30 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage
und Kreistage vom ?. Oktober 1925 festgestellt, daß an die Stelle des aus dem Provinzialausschuß
ausgeschiedenen stellvertretenden Mitglieds Hartrath der Abgeordnete Studiendirektor Dresen in Trier
getreten ist.

Infolge Mandlltsniedeilegung sind aus dem Provinziallandtage ausgeschieden die Abgeordneten
Thol in Giäfrath-Goche und Priebe in Venrath.

Nach der vorliegenden Druösache Nr. 2 hat der Provinzialausschuß auf Grund des § 22 des
Wahlgesetzes festgestellt, daß an die Stelle des Definitors Knopp die Lehrerin Hansen in Trier, an
die Stelle des Abgeordneten Thol der Angestellte Wictscher in Ohligs und an die Stelle des Abgeord¬
neten Priebe der Schreiner Ziegcnhagen in Oberhauscn als Abgeordnete eingetreten sind. Ferner ist der
Landwirt Iost in Vaumholder an Stelle des früheren Mitglieds Dr. Limbourg neu in das Haus ein¬
getreten. Die Feststellung des Ersatzmannes für den vor einigen Tagen verstorbenen Abgeordneten
Julius kann nach den Wahlvorschnften erst nach der jetzigen Tagung durch den Piovinzialausschuß
vorgenommen werden.

Der Provinziallandtag hat von Amts wegen zu prüfen, ob bei dem Eintritt neuer Mitglieder
ordnungsmäßig verfahren worden ist. Es empfiehlt sich daher, daß der Wahlprüfungsausschuß im An¬
schluß an die Vollsitzung zur Prüfung der vom Provinzialausschuß vorgenommenen Feststellungen zu¬
sammentritt.

Der Vorsitzende heißt die neueingetretenen Mitglieder schon jetzt herzlich willkommen.
Entschuldigt haben sich die Abgeordneten Effect, Esser, Freiherr von Loe und Dr. de Weerth.

Für heute haben ihre Verhinderung angezeigt die Abgeordneten Hebborn, Letterhaus und Franken.
Das Verzeichnis der Vorlagen ist mit den zugehörigen Drucksachenden Abgeordneten zugegan¬

gen. Nachträglich sind noch folgende Eingänge hinzugekommen:
1. Antrag des Ientralverbandes der Beamten und Angestellten der Preußischen Provinzialver-

waltungen, Landesverband Rheinland, auf Nachprüfung der am 4. Juni 1928 vom Provinzial¬
ausschuß verabschiedeten Besoldungsordnung für die Rheinischen Provinzialbeamten;

2. Antrag der Verwaltungsobeiinspeltoren und der Rentmeister an den Provinzial-Heil- und
Pflegeanstlllten auf Aenderung ihrer Besoldung.
Beide Anträge werden dem I. Fachausschuß überwiesen.
Ferner sind mehrere Anträge der KPD.-Fraktion eingegangen, die im Ältestenrat besprochen

worden sind. Wegen der Zuständigkeit des Provinziallandtags bestanden im Ältestenrat Zweifel; zu¬
nächst sollen die Fraktionen sich mit diesen Anträgen beschäftigen. Alsdann wird der Ältestenrat end¬
gültigen Beschluß fassen.

Nach dem Vorschlage des Ältestenrats sollen die Fraktionen auf den Ältestenrat und die Fach¬
ausschüssewie folgt verteilt weiden:

Das Zentrum im I., II. und V. Fachausschuß und Geschäftsordnungsausschuß je 8 Mitglieder, im
übrigen? Mitglieder;

die Arbeitsgemeinschaft im III., IV. Fachausschuß, im Wahlprüfungsausschuß und Ältestenrat je
4 Mitglieder, im übrigen 3 Mitglieder;

die SPD.-Fraktion in allen Ausschüssenje 2,Mitglieder;
die KPD.-Fraktion in allen Ausschüssen je 2 Mitglieder.
Ueber die Bestellung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden in den einzelnen Aus¬

schüssen haben sich die Fraktionen im Ältestenrat dahin geeinigt, daß das Zentrum den Vorsitzenden
stellt in den FachausschüssenI, III und V, feiner den stellvertretenden Vorsitzenden in dem IV. Fachaus¬
schuß und im Geschäftsordnungsausschuß, die Arbeitsgemeinschaft den Vorsitzenden im II. Fachausschuß
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und im Wahlprüfungsausschuß, sowie den stellvertretenden Vorsitzendenim Fachausschuß I und V, die
SPD.-Frattion den Vorsitzenden im IV. Fachausschutz und den stellvertretenden Vorsitzenden im
II. Fachausschuß und im Wahlprüfungsausschuß, die KPD.-Fraltion den Vorsitzenden im Geschäfts¬
ordnungsausschuß und den stellvertretenden Vorsitzenden im III. Fachausschuß.

Den Schriftführer stellt:
im I. Fachausschuß die Arbeitsgemeinschaft, den Stellvertreter das Zentrum,
„ II. „ das Zentrum, „ „ die KPD.,
„ III. „ die Arbeitsgemeinschaft, „ „ die SPD.,
„ IV. „ die KPD., „ „ die Arbeitsgemeinschaft,
„ V. „ das Zentrum, „ „ die KPD.,
„ Wahlprüfungsausschuß das Zentrum, „ „ die KPD.,
„ Geschäftsordnungsausschuß die SPD., „ „ das Zentrum.

Die Frattionsvorsitzenden werden gebeten, die Namen der Mitglieder, die in die einzelnen Aus-
schüsse entsandt werden, ebenso die Namen der Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und Schrift¬
führer dem Landtagsbüro sobald wie möglich schriftlich mitzuteilen. Der Einfachheit halber wird gebeten,
sich damit einverstanden zu erklären, daß die von den Fraltionsvorsitzenden dem Büro mitgeteilten
Ausschußmitglieder als gewählt zu betrachten sind. Widerspruch erhebt sich hiergegen nicht.

Im Auftrage des Ältestenrats werden die Fraktionen auf den § 4 der Geschäftsordnung hin¬
gewiesen und gebeten, ihre Bezeichnung, die Namen ihrer Vorsitzenden und Mitglieder sowie die Stelle,
an welche für sie bestimmte Mitteilungen zu richten sind, dem Landtagsbüro umgehend mitzuteilen.

Die Stadt Düsseldorf hat den Landtagsabgeordneten für den Besuch der Stadt. Theater täglich
je 30 Eintrittskarten und für das heute abend um L Uhr im Kaisersaal der städt. Tonhalle statt- ,
findende Sonderkonzeit ebenfalls 30 Karten zur Verfügung gestellt. Karten können bis nachmittags
4V- Uhr an den betreffenden Vorftellungstagen im Landtagsbüro entgegengenommen weiden.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat wird vorgeschlagen, im unmittelbaren Anschluß an die
Eröffnungssitzung eine zweite Vollsitzung stattfinden zu lassen mit der Tagesordnung: 1. Eingänge,
2. Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und die damit in Verbindung stehenden
Landtagsvorlagen. Der Provinziallandtag ist damit einverstanden.

Nach der Rede des Landeshauptmanns wird dann nach dem Beschluß des Ältestenrats eine Ver¬
tagung der Verhandlungen auf morgen vormittag 9Vz Uhr eintreten. Der Ältestenrat hat beschlossen,
daß morgen bei der allgemeinen Erörterung des Haushalts und der übrigen Vorlagen die Redezeit für
jede Fraktion auf insgesamt 1'/- Stunden beschränkt werden soll. Der Ältestenrat hält es ferner für
billig, auch die Vollsrechtpartei zu Wort kommen zu lassen. Er vertritt aber die Auffassung, daß
für diese Partei, die mit Rücksicht auf ihre geringe Stärke nach der Geschäftsordnung keine Fraktion ist,
eine halbstündige Rededauer ausreicht. Gegen diese vorgeschlageneBeschränkungder Redezeit wird kein
Widerspruch erhoben.

Im Anschluß an diese Eröffnungssitzung findet die

zweite sitzung
statt. Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan
entgegen (vergl. den stenogr. Bericht).

Die nächste Sitzung findet morgen vormittag 9Vü Uhr statt mit der Tagesordnung: 1. Ein¬
gänge, 2. Antrag des Wahlprüfungsausschusses zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend den Eintritt neuer Mitglieder in den Provinziallandtag, 3. Beratung des Haushaltsplans
und der damit in Verbindung stehenden Landtagsvorlagen, 4. Entscheidung über die geschäftlicheBe¬
handlung der eingegangenen Vorlagen.

Donnerstag von 9'/2 Uhr ab werden die Fachausschüsse tagen, die mit ihren Arbeiten bis
4V? Uhr zu Ende sein weiden. Alsdann finden Frattionssitzungen statt. Freitag und Samstag werden
Vollsitzungen stattfinden.

(Schluß der Sitzung: 14 Uhr 15 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. Dr. Kirchner, Dr. Dichgans, Künzgen.
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Dritte Sitzung.
verhandelt im sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf.

Mittwoch, den b. März 1929.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Es haben sich entschuldigt die Abgeordneten Henry, Vaterrodt und von Detten.
Die Niederschrift der 1. und 2. Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind vorläufig die Abgeordneten Könzgen und Haus.

Überweisungan Provlnzial-
Es sind folgende Anträge eingegangen: ausschuß und Fachaulschuß

1. Antrag der KPD.-Fraktion, betreffend Aushändigung eines Personalausweises an die
Mitglieder des Provinziallandtages und des Provinzialausschusses zum unangemelde¬
ten Betreten der Provinzialanftalten...............- I

2. Antrag der Zentrumsfrattion
2) auf Ermächtigung des Provinzialausschusses, mit dem Bau der Kraftwagenstrahe

Köln—Düsseldorf bereits im Winter 1929 zu beginnen,.........
b) bei Ausführung von Straßenbauten das Material der rheinischen Zartstem- und

Vasaltindustrie in besonderer Weise zu berücksichtigen ........... IV
3. Antrag der SPD.-FraNion, betreffend Ersuchen an die Neichsregierung und den Reichs¬

tag auf Vereitstellung von Mitteln für Zwecke der Kinderspeisung...... lll
4. Antrag der SPD.-Fraktion, zur Förderung des Kleinwohnungswesens weitere Mittel,

als wie vorgesehen, zur Verfügung zu stellen......... ^ . . . I
5. Antrag der SPD.-Fraktion, betreffendAufstellung eines Haushaltsplans für das

Jahr 1926 durch den Iugendheibergsverband, Gau Rheinland ........ II
6. Antrag der SPD.-Fraktion, betreffendanderweite Festsetzung der Beitragsleistung

durch den Iugendherbergsveroand, Gau Rheinland ............ II
7. Anfrage der SPD.-Fraktion, ob oie Prouinzialverwaltung in der Lage ist, über die

Maßnahmen der Strombauverwaltung bei der zu erwartenden Hochwassergefahr Aus¬
kunft zu geben........................ I

>8. Antrag der KPD.-Fraktion auf Streichung der im Haushaltsplan „Kunst und Wissen¬
schaft" für 1929 zur Errichtung und Unterhaltung von Denkmälern pp. vorgesehenen Be¬
träge und Verwendung dieser Mittel zur Unterstützung der Erwerbslosen ... I

9. Antrag der KPD.-Fraktion dahingehend, !bei der Reichs- und Staatsregierung auf
Änderung des Gesetzes über eine Eonderfürsorge bei berufsüblicher Arbeitslosigkeit vor¬
stellig zu werden ....................... . IV

10. Antrag der KPD.-Fraltion, bei der Reichs- und Landesregierung auf Abänderung des
Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung hinzuwirken ........... IV

11. Antrag der KPD.-Fraktion, betreffend Wohnungsnot............ I
12. Die nachstehendenAnträge der KPD.-Fraktion,

2) betreffend Neuregelung des Reichsfinanzausgleichs,
b) auf Protesteinlegung gegen die Aufhebung der Besteuerung des ruhenden Grund»

besitzes, ,
c) auf Protesterhebung gegen die vom Reichsfinanzminister vorgelegten neuen Steuer¬

gesetzentwürfe,
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Überweisungan Provtnzial-
ousschuh und Fachausschuß

6) der Provinziallandtag wolle bei der Reichsregierung die Vorlage eines Gesetzent¬
wurfs vorlegen, durch den der Abschluß von Kontordaten verboten wird,

gehören nach dem Beschluß des Ältestenrats nicht zur Zuständigkeit des Provinzial-
landtags und kommen infolgedessen nicht auf die Tagesordnung.

13. Antrag des Abgeordneten Dörr u. a., betreffend besondere Fürsorge für die kinder¬
reichen Familien ....................... . l

14. Antrag der KPD.-Frattion auf sofortige Neuwahlder Mitgliederzum Landesjugend¬
amt ........................... . II

15. Antrag der KPD.-Frattion, betreffendFörderung des Gesundheitszustandes der Für¬
sorgezöglingein allen Anstalten mit über 100 Zöglingen durch Einrichtung von
Badeanstalten mit Schwimmbassin ................. . II

16. Antrag der KPD.-Frattion auf Abswndnahmevon der Einziehungvon Renten der
Fürsorgezöglingesowie auf Einstellungder Einziehung von Erstattungsbeiträgen mit
der Aufhebungder Fürsorgeerziehung................ . II

17. Antrag der KPD.-Frattion, betreffend
2) Abänderung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes,
b) Übernahme von privaten Fürsorgeeiziehungsanstalten mit hilfsbedürftigen Minder¬

jährigen in kommunale Verwaltung,.............. .
c) Tragung der Kosten der Unterbringung hilfsbedürftiger Minderjähriger durch das

Reich und Anweisung an alle Jugendämter, die Erledigung von Fürsorgeerziehungs»
antrügen nicht privaten Vereinigungen zu übergeben.......... Il

18. Antrag des Abgeordneten Saaßen u. a., betreffend Durchführung und Finanzierung
von Gruppenwasserwerken .................. . . V und I

19. Antrag der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft zu Drucksache 30, 1 Million Reichsmark
an den Verbandsausschuß des Ruhisiedlungsverbandes zu überweisen mit der Maß¬
gabe, daß der Verbandsausschutz einen Nachweis der Baustellen und der Verteilung
der Mittel dem Provinzialausschuß übergibt............. IV und I

20. Antrag des Gemeinderats zu Urfeld auf Änderung der Linienführung der Autostraße
Köln-Bonn..................... . . IV

21. Antrag der Arbeitsgemeinschaft
2) die im Haushaltsplan „Verschiedenes" Titel X für Hochwasserschutzmaßnahmen

eingesetzten 600 000 RM auf Anleihe zu nehmen und in den Haushaltsplan nur
die Zins- und Tilgungsbeträge einzusetzen,

b) die hierdurch freiwerdende Summe zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages des
Jahres 1925 zu verwenden................... I

Auf Antrag des Wahlprüfungsausschusses erklärt der Provinziallandtag die Feststellungen des
Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 2), daß

1. der Angestellte Julius Wietscher in Ohligs an Stelle des Vüiogehilfen Thol,
2. der Schreiner Emil Ziegenhagen in Oberhausen an Stelle des Metallarbeiters ,Priebe,
3. die Lehrerin Barbara Hansen in Trier an Stelle des Definitors Knopp und
4. der Landwirt Wilhelm Iost in Baumholder an Stelle des Landwirts Dr. Limbourg

als Provinziallandtagsabgeordnete zu treten haben, für gültig.
Der Provinziallandtag nimmt sodann die Erklärungen der einzelnen Fraktionen und die weitere

Erklärung des Landeshauptmanns zu dem Haushaltsplan der ,ProvinziaIverwaltung und zu den
sonstigen vorliegenden Drucksachenentgegen (vergl. den stenogr. Bericht).

Überweisungan Provinzial»
Im Laufe der Sitzung sind folgende weitere Anträge eingegangen: ausschuß und Fachausschuß

1. Antrag der KPD.-Frattion, die Reichsregierung um Ausdehnung der Krisenfürsorge
zu ersuchen ......................... . I

2. Antrag der KPD.-Frattion, den Klöstern vom „guten Hirten" keine Zöglinge mehr
zu überweisen ........................ . II
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Überweisungan Provtnzial»
ausschuß und Fachausschuß

2. Antrag der KPD.-Fraltion, die Reichsregierungzu ersuchen,Personen über 50 Jahre
nicht mehr als Korrigenden in Zwangsarbeitsanstalten unterzubringen ..... III

4. Antrag der KPD.-Fraktion auf Beseitigung der Uniformierung der Beamten und>
Angestellten der Provinzial-Arbeitsanstalt, jedoch unter Velassung des Vekleidungs-
geldes .................. .... - HI

5. Antrag der KPD.-Fraltion, betreffend Ausbau der landwirtschaftlichen Abteilung der
Provinzial-Arbeitsanstalt und Einsetzung einer Summe von 500 000 RM in den Haus¬
haltsplan .......................... III

6. Antrag der KPD.-Fraktion auf Entlohnung aller Insassen der Provinzial-Arbeits-
anstatt zu Tariflohn ...................... . III

7. Antrag der KPD.-Frattion, die Neichsiegierungzu ersuchen, in den gesetzlichenBe¬
stimmungen den Passus, betreffend Überweisung von Personen an die Qandespolizei-
behörde wegen Nichtbeschaffung eines Unterkommens zu streichen....... III

L. Antrag der KPD.-Fraktion, die Reichsregierungzu ersuchen, gesetzlicheBestimmun¬
gen, betreffend Verbot der ÜberweisungErwerbsloser an die Landespolizeibehörde
durch Gemeindenund Stadtverwaltungen zu erlassen ............ III

9. Antrag der KPD.-Fraktion, den in der Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau in der
Kartonagenabteilung beschäftigtenKranken eine ausreichendeEntlohnung zu zahlen . III

10. Antrag der KPD.-Fraktion, betreffendZusammensetzung des neuzubildendenBeirats
der Kriegsbeschädigtenund Kriegshinteibliebenen ............ III

11. Antrag der KPD.-Fraktion, betreffendHochwasserschutzmaßnahmen...... I
12. Eventulllantrag der KPD.-Fraktion, betreffend die Durchführungder Fürsorgeerziehung II
13. Antrag der KPD.-Fraktion, betreffend Unterstützung der Kleinwinzer ...... V und I
14. Antrag der KPD.-Fraltion, betreffendZinsverbilligungsaktionfür die Kleinbauern V und I
15. Antrag der KPD.-Fraktion, betreffendErrichtung von gemeindlichen Saatgutäckern . V und I
16. Bericht und Antrag des PiovinzialausschUsses,betreffend den Anlauf des Hartrath-

schen Weinbergs „Trierer Neuberg" ............... . V und l
17. Antrag der KPD.-Fraltion, die Reichsregierung zu ersuchen,auf die Reichseisen-

bahn-Gesellschllft einzuwirken, daß Kriegsbeschädigte,die infolge ihrer Verletzungeines
Sitzplatzes bedürfen,gegen Zahlung des Tarifs für die HolzNassePolsterklasse benutzen
dürfen ........................... III

18. Antrag der KPD.-Fraktion, bei der Reichsregierung gegen die Pläne des Reichs-
finanzministers auf teilweise Ausgleichung des Reichst) aushalts durch Überweisung
von Schuldverschreibungen in Höhe von 170 Millionen RM als Staatszuschuß an die
LandesversicheiungsllnstaltenEinspruch zu erheben ............. I

Die nächste Vollsitzung findet Freitag vormittags 9'/? Uhr statt. Der Vorsitzende wird ermaa>
tigt, die Tagesordnung für diese Sitzung je nach Erledigung in den Fachausschüssen festzusetzen.

Die Fachausschüsse tagen wie folgt:
Fachausschuß V im Anschluß an die heutige Vollsitzung,
die FachausschüsseI, II und III morgen vormittag 9V- Uhr und der
IV. Fachausschuß morgen vormittag um 10 Uhr.

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 40 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iurres. Könzgen, Dr. Kirchner,

Dr. DichgaNL, A. Hauck.
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vierte Sitzung.
verhandelt im sitzungssaale des stiindehauses zu Düsseldorf,

Freitag, den 8. März 1929.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der 3. Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer sind für heute zunächst die Abgeordneten Könzgen und Dr. Kirchner.
Abgeordneter Heusei hat sich wegen Krankheit entschuldigt.
An neuen Eingängen sind zu verzeichnen:

1. Antrag des AbgeordnetenKönzgen u. a., betreffend Einspruch gegen jede Verwendung von
Mitteln der Landesversicherungsanstalten zu Finanzzweckendes Reiches.

2. Antrag des AbgeordnetenVöllig u. a., die Neichsregierungund den Reichstag zu ersuchen,un¬
gesäumtwirtschaftspolitische Maßnahmen zur Besserungder verzweifelten Lage der rheinischen
Landwirtschaftzu treffen.

3. Antrag des AbgeordnetenDr. Ereutz u. a., im Einvernehmenmit der Landwirtschaftslammer
bei Reich und Staat die Vereitstellungvon Mitteln zur Kreditgewährung bzw. Verbilligung
an die durch die Kartoffelabsatzkiise schwer getroffene Landwirtschaftder rheinischen Gebirgs¬
gegenden zu erwirken.
Ferner sind 5 Anträge der wirtschaftlichenVereinigung eingegangen,die entgegen der Verein¬

barung im Ältestenrat nach dem angesetztenTermin eingereichtworden sind. Die Anträge liegen auf dem
Tische des Hauses auf. Es wird beschlossen, den Antrag „den Provinzialausschußzu beauftragen, An¬
ordnungenzu erlassen, daß die Landesbanl und alle öffentlichen Kassen leine Strafaufschlägeverlangen
bei nichtpünktlicher Zahlung der Zinsen" und den Antrag „bei der Staatsregierung darauf hinzuwir¬
ken, daß sofortige Erhebungenüber den Umfang des Schadens vorgenommenweiden, der durch den
starken Frost der Landwirtschaftentstandenist, und daß sofortige Hilfsmaßnahmeneingeleitet werden",
dem Provinzialausschußzu überweisen. Der Antrag auf Herabsetzung der für Reisekosten im Haushalts¬
plan eingesetztenBeträge wird mit laufender Nr. 4 der heutigen Tagesordnung,der Antrag, betreffend
Bereitstellungvon Mitteln zur Wasserversorgung in den höher gelegenen Gebieten der Rheinprovinz mit
dem Antrage Dr. Eaaßen, der morgen auf die Tagesordnung kommt, und der Antrag auf Beseitigung
des herrschenden Notstandes durch baldigen Bau der Autostraße Bonn—Köln und Köln—Düsseldorf
mit Nr. 92 der heutigen Tagesordnung verbunden.

Der Ältestenrat beantragt ferner eine Beschränkungder Redezeit bei der heutigen Tagesordnung
und eine Verbindung einzelnerPunkte; der Landtag beschließtdemgemäß mit der erforderlichen
Mehrheit (vergl. den stenogr. Bericht).

Erledigung der Tagesordnung:
1. Maßnahmen der Strombauverwaltung bei der zu erwartenden

Hochwassergefahr.
1. Maßnahmen der Strombauverwaltung bei der zu erwartenden Hochwassergefahr.
Die EPD.-Fraltion stellt folgende Anfrage (Drucksache 49):
„Die starken Eismassendes Rheines und seiner Nebenflüsse bilden für die Bevölkerungbei ein¬

tretendem Tauwetter eine große Gefahr.
Wir fragen deshalb die Provinzialverwaltung,ob sie in der Lage ist, über die Maßnahmen, die

seitens der Strombauverwaltung zum Schutze der Bevölkerungund deren Hab und Gut getroffen wor¬
den sind, Auskunft zu geben."
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Der Oberpräsident gibt hierüber eingehende Auskunft (vergl. den stenogr. Bericht). Der.Pro¬
vinziallandtag beschließt, die Anfrage der SPD.-Fraktion für erledigt anzusehen.

2. Der Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der
Provinzialuerwaltung für das Rechnungsjahr vom 1. April 192? bis 31. März 1928
wird nach dem Antrage des I. Fachausschusses durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

ü. Der Haushaltsplan der Hauptverwaltung für das Rechnungsjahr 1929
wird auf Antrag des I. Fachausschussesunvercindelt angenommen und der vorgelegte Vesoldungs- und
Stellenplan durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

Der von der Wirtschaftlichen Vereinigung hierzu gestellte Antrag, welcher lautet:
„Zum Titel ^ Nr. 1 der Hauptverwaltung (II 1) wird die Höhe der für 1929 verlangten

Tagegelder und Reisekostenbemängelt. Die Zahl der Reisen möge mehr als bisher beschränkt und die
Höhe der liquidierten Beträge dem im Jahre 1927 für diese Zwecke verausgabten, um 50°/a geringeren
Gesamtbeträge angeglichen werden. Der Wirtschaftlichen Vereinigung erscheint die Gesamtaufwendung
für die einzelnen Reisetage zu hoch",
wird abgelehnt.

4. Zu dem Haushaltsplan über Ruhegehälter und Hinterbliebenenren¬
tenfür das Rechnungsjahr 1929 beschließtder Provinziallandtag auf Vorschlag des I. Fachausschusses
unveränderte Annahme.

5. Der Provinziallandtag beschließt, den HaushaltsplanfürdasProvinzialinsti-
tut für Arbeit s- und V erufsfo rschung für das Rechnungsjahr 1929 entsprechend dem
Antrage des I. Fachausschusses unverändert anzunehmen.

6. Weiterer Ausbau des 'Iugendherbergsnetzes.
Der Provinziallandtag erklärt sich auf Vorschlag des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 20)

und des II. Fachausschusses damit einverstanden, daß zum vorläufigen Abschlüssedes Ausbaues des
rheinischenIugendherbergsnetzes in den außerordentlichen Haushaltsplan für 1929 ein Betrag von
400 000 RM eingesetzt wird, der aus dem alljährlich in den ordentlichen Haushaltsplan zur Förderung
des Iugendherbergswertes eingesetzten Betrag verzinst und mit 5"/o getilgt wird. Über die Verwendung
der vom Provinziallandtag bereitgestellten Mittel soll das Landesjugendamt entscheiden.

7. Aufstellung eines Haushaltsplans durch den Iugendherbergsver¬
band.

Die EPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 47):
„Provinziallandtag wolle beschließen,den Iugendherbergsverband, Gau Rheinland, Sitz Düssel¬

dorf, Ständehaus, zu ersuchen, eine Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1928
vorzulegen. Aus derselben sollen auch die sachlichen und persönlichen Verwaltungsloften ersichtlichsein."

Auf Vorschlag des II. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag, den Antrag an den
Provinzialllusschuß zur Erledigung zu überweisen.

6. Beitragssätze für den Iugendherbergsverband.
Zu dem Antrag der EPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 48), welcher lautet:
„Provinziallandtag wolle beschließen:
Dem Iugendherbergsverband, Gau Rheinland, Sitz Düsseldorf, Ständehaus, ist nahezulegen,

nicht wie bisher von den Gemeinden einen festen Veitrag von 5 Pfg. pro Kopf der Bevölkerung für sich
zu verlangen. Bei aller Unterstützungswürdigkeit des Jugend- und Schülerherbeigswerkes führt eine
starre Beitragsfestsetzung doch zu weit. Auch gibt es ganz gewiß neben dem Iugendherbergswert
auch noch andere unterstützungswerte Bestrebungen, die, wenn die Forderung des Iugendheibeigsver-
bandes zu Recht erkannt würde, für sich dasselbe reklamieren könnten",
beschließtder Provinziallandtag entsprechend dem Antrage des II. Fachausschusses Überweisung an den
Provinzialllusschuß zur Erledigung.

,9. Förderung des Licht spielwesens in der Jugendpflege.
Der Provinzilllausschuß beantragt (DrucksacheNr. 22):
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß im Haushaltsplan „Verschiede¬

nes" für 1929 für die Arbeitsgemeinschaft des Landesjugendamtes und der Regieiungsbildstellen in
der Rheinprovinz ein Betrag von 100 000 NM vorgesehen wird."

Aus Vorschlag des II. Fachausschusses wird unveränderte Annahme des Antrages beschlossen.
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10 Der Haushaltsplan, betreffend das Landesjugendamt der Nheinpro-
vinz für das Rechnungsjahr 1829 wird entsprechend dem Antrage des II. Fachausschusses unver¬
ändert angenommen.

11. Neuwahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes.
Der Provinzialausschuß legt folgenden Beschluß vor (DrucksacheNr. 23):
„§ ? der Satzung des Landesjugendamtes der Rheinprovinz erhält folgenden Zusatz: „Die

Mitglieder und Ersatzleute bleiben jedoch jeweils bis zur Neuwahl des Landesjugendamtes im Amte."
In Verbindung hiermit steht der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 55), „die Neu¬

wahl des Landesjugendamtes findet sofort statt". Auf Vorschlag des II. Fachausschussesbeschließt der
Provinziallandtag, den Antrag des Provinzialausschusses unverändert anzunehmen unter Ablehnung des
Antrages der KPD.-Fraktion.

12. Durchführung des Hochwassers chutzprogram ms.
Auf Vorschlag des I. Fachausschussesund des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 14) erNärt

sich der Provinziallandtag damit einverstanden,
1. daß unter Titel X des Haushalts „Verschiedenes" im Haushaltsplan für 1929 zur weiteren

Durchführung des Hochwasserschutzpiogrammsam Rhein und seinen Nebenflüsseneine Provinzial-
bcihilfe von 600 000 RM eingesetzt wird,

2. daß im außerordentlichen Haushaltsplan für 1929 für die Unterstützung des Eindeichungs¬
projektes Neuwied aus Provinzialmitteln eine zweite Rate von 202 188 RM eingesetzt wird."
Der hierzu gestellte Antrag der KPD.-Fialtion wird abgelehnt. Derselbe lautet (Drucksache

Nr. 73):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Piovinzialverwllltung wird beauftragt, für die im Gebiet der Gefahrenzone zu erwartende

Hochwassergefahr und zur Vermeidung größerer Hochwasserschäden,folgende Maßnahmen durchzuführen:
1. In allen Gemeinden der Notgebiete müssen sofort unter Heranziehung der erwerbslosen Ar¬

beiter und Kleinbauern, Deich-, Ufer-, Schleusen- und Nrückenschutzlolonnengebildet werden.
Neben diesen Schutzkolonnensind noch besondere Eissprenglolonnen zusammenzustellen. Sind in
den Landgemeinden leine oder nur wenige erwerbslose Arbeiter vorhanden, dann müssen solche
aus den anliegenden Städten zur Durchführung der Arbeiten herangezogen werden.

2. Die Arbeiter müssen eine Bezahlung nach dem Tarif der Gemeinde- und Staatsarbeiter im
Wirtschaftsgebiet mit einer besonderen Wasserzulage erhalten. Die Gemeinden nnd Kreise haben
ebenfalls für wasserdichteSchuhe (Wasserstiefel), für einen Wettermantel und für menschenwür¬
dige Unterkunft zu sorgen.

Diese Kolonnen müssensofort ihre Arbeit aufnehmen. Dämme, Ufer, Schleusen und Brül¬
len müssen kontrolliert und in Ordnung gebracht werden. Die Kolonnen werden mit Rettungs-,
Bau-, Spreng- und Transport-Material ausgerüstet.

3. In sämtlichen vom Hochwasserbedrohten Gemeinden muß schon jetzt ein ständiger Wasser-, Ufer-
und Dammdienst eingerichtet werden, der bei Hochwassermeldungen sofort die Nlarmierung der
Bevölkerung vorzunehmen hat.

4. Zum Abtransport von gefährdeten Menschen, Tieren, Lebens- und Futtermitteln und sonstigen
Inventars muß die Provinzialverwaltung Autos, Boote, Fähren und sonstige Fahrzeuge be¬
reithalten und unaufgefordert zur Verfügung stellen.

5. Weiter ist notwendig, die Bereitstellung und Beschlagnahme aller zur Unterkunft von Men¬
schen und Tieren geeigneten Wohnräume und Ställe.
Die Provinzialverwaltung wird beauftragt, zur Durchführung vorstehender Maßnahmen die

entsprechenden Mittel bereitzustellen."
13. Garantieverpflichtung für den Mittellandkanal.
Auf Antrag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 37) und des I. Fachausschussesfaßt der

Provinziallandtag folgenden Beschluß:
„I. Nach dem Ttaatsveitrage zwischen dem DeutschenReich einerseits sowie den Ländern Preußen,

Sachsen, Vraunschweig und Anhalt andererseits wegen Vollendung des Mittellandkanals vom
24. Juli 1926 beträgt der auf Preußen entfallende Anteil an den Baukosten des Mittelland¬
kanals 2?«/° der Gesamttosten - rund 160 Millionen RM. Die Nächstbeteiligten sollen nach
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den Vorschlägen der Preußischen Staatsregierung von diesem Gesamtanteil des Landes Preu¬
ßen während der Bauausführung, längstens auf die Dauer von 10 Jahren, einen durch¬
schnittlichenTeilbetrag von 50 Millionen RM mit 2«/« verzinsen und nach Inbetriebnahme
des Mittellandkanals einschließlichdes Sndflügels in dem für den eisten Bauabschnitt vorge¬
sehenen Umfange einen Teilbetrag in der Höhe der Hälfte des preußischen Vaukostenanteils,
jedoch höchstens 80 Millionen RM mit 4°/o verzinsen und mit 1"/o unter Zuwachs der ersparten
Zinsen tilgen. Die Nächstbeteiligten nehmen hierbei an den Erträgen des Kanals im Verhält¬
nis der von ihnen garantierten Summen zu den Eesamtbaukosten teil. Als Erträge des Kanals
gelten die nach Deckung der Betriebs- und Unterhaltungskosten verbleibenden Neineinnahmen
(8 3 Abs. 4 des vorgenannten Staatsvertrages).

Nach dem Verteilungsplan entfallen von dieser Garantie auf die Rheinprovinz 20,20 °/o.
Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, von dieser Garantie die nachstehenden Teil¬

leistungen unter folgenden Bedingungen in rechtsverbindlicher Form zu übernehmen:
1. Während der Bauausführung, längstens für die Dauer von 10 Jahren, beginnend mit dem

1. April 1929, 2°/u Zinsen auf einen Baukostenanteil von 20.20 o/o von 50 Millionen NM
- 202 000 NM jährlich.

2. Nach Inbetriebnahme des Mittellandkanals einschließlichdes Südflügels in dem für den
eisten Bauabschnitt vorgesehenen Umfange die Garantie einer 4°/oigen Verzinsung und einer
1«/oigen Tilgung eines Vaukostenanteils von 20,20«/« der Hälfte des preußischen Bau¬
kostenanteils, jedoch von höchstens 80 Millionen RM, ^ höchstens von 16 160 000 RM.

Von den Neineinnahmen des Mittellandkanals wird der Provinz der auf den über¬
nommenen Baukostenanteil entfallende Teilbetrag angerechnet. ^

3. Das Land Preußen verpflichtet sich, durch Gesetz die Möglichkeit zu schaffen, die über¬
nommenen Leistungen auf die besonders interessierten Gemeinden und Gemeindeverbände nach
festen Maßstäben unterzuuerteilen.

4. Nimmt das Reich den Provinzialverband aus den auf Grund des Wasserstraßengesetzes
vom 1. April 1905 übernommenen Garantien in Anspruch, so hat das Land Preußen dem
Provinzialverbande die an das Reich gezahlten Beiträge zu erstatten. Der Provinzialver¬
band verpflichtet sich, ohne die Zustimmung Preußens dem Reiche gegenüber leine Forderun¬
gen anzuerkennen.

5. Die vorstehenden Leistungen werden unter der Voraussetzung übernommen, daß die Pro¬
vinzen Brandenburg, Sachsen, Hannover und Westfalen sowie die Stadt Berlin den Nest der
von der Preußischen Staatsregierung den Earantieverbänden insgesamt zugemuteten Lei¬
stungen in der vorgesehenen Weise übernehmen.

II. Zur Deckung des von der Nheinprovinz für das Rechnungsjahr 1929 zu zahlenden Anteils
an den Bauzinsen in Höhe von 202 000 RM sind zunächst die in den Provinzial-Haushalts-
plänen für 1926, 1928 und 1929, Titel VII des Haushalts „Verschiedenes", vorgesehenen Be¬
träge, betreffend Garantieleistungen der Provinz für den Nhein-Wesei-Kanal, von insgesamt
90 000 RM zu verwenden. Der dann noch verbleibende Restbetrag von 112 000 RM ist von
dem im Haushalt „Vermögens- und Cchuldenverwaltung" für 1929 unter Titel I der Aus¬
gabe vorgesehenen Betrag von 200 000 NM abzusetzen und im Haushalt „Verschiedenes"
unter Titel Vlla mit der Bezeichnung „Beitrag der Provinz zu den Garantieleistungen für
den Mittellandkanal" wieder einzusetzen. Die durch diese Änderung weiter beeinflußten Zahlen
sind ebenfalls entsprechendzu ändern."

14. Niersregulierung.
Entsprechend dem Antrage des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 34) und des V. Fachaus¬

schusses erklärt sich der Provinziallandtag damit einverstanden, daß in den außerordentlichen Haushalts¬
plan für 1929 aus Provinzialmitteln eine dritte Veihilferate für die Niersregulierunq in Höhe von
150 000 NM eingesetzt wird.

15. Aggertalsperre bei Dümmlinghausen.
Der Provinzialausschuß beantragt (Drucksache Nr. 35):
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß im außerordentlichen Haushalts-

- " '^.^^ ^ den Bau der Aggertalsperre bei Dümmlinghausen über die bereits bewilligte Pro-
vmzlalbechüfe von 400 000 RM hinaus ein« weitere letzte Rate von 113 350 RM eingesetzt wird."
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Der V. Fachausschutz schlägt folgende Beschlußfassung vor (DrucksacheNr. 88):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschusses unverändert annehmen und

bittet die Aggertalsperrcngenossenschaft, bei Erwerb von kleinen Parzellen den Preis entsprechend der
Güte des Bodens reichlich zu gewähren, weil durch die Abtretung des Bodens die Existenz solcher Be¬
sitzer häufig gefährdet wird. Weiter soll versucht werden, durch Landaustausch an geeigneter Stelle
einen Ausgleich herbeizuführen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des V. Fachausschusses.

16. Erhöhung verschiedener Positionen des landwirtschaftlichen Etats.
Entsprechend dem Antrage des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 33) und dem Antrage

des V. Fachausschusseserklärt sich der Provinziallandtag mit der im Provinzialhaushaltsplan für 1929
vorgesehenen Erhöhung der Positionen des landwirtschaftlichen Haushaltsplanes und mit dem vorge¬
schlagenenEinsatz neuer Positionen in den landwirtschaftlichen Haushaltsplan für 1929 einverstanden.

17. Anderweite Verwendung der für eine Iinsver billig ungsattion z u -
gunsten der Landwirtschaft bereitgestellten 200 000 RM.

Der Provinzialllusschutz schlägt folgenden Beschluß vor (DrucksacheNr. 39):
„Der Provinziallandtag beschließtdie anderweite Verwendung der für eine Zinsverbilligungs-

altion zugunsten der rheinischen Landwirtschaft zur Verfügung gestellten 200 000 NM zu nachstehen¬
den Zwecken:

2) der Prouinzialveiband beteiligt sich mit 150 000 RM an der vorläufigen Hilfsaktion für die
durch den Frost im Mai 1928 geschädigten Winzer;

b) der Provinzialllusschutz wird ermächtigt, der rheinischen Landwirtschaftslammer bis zum Be¬
trage von 50 000 RM unter noch festzusetzenden Bedingungen Mittel zur Verfügung zu stellen
für Einrichtungen zur Gewinnung geeigneten Saatgutes für die kleine und mittlere Landwirt¬
schaft."
In Verbindung hiermit steht der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 77):
„Zur Errichtung gemeindlicher Saatgutäcker zwecks Unterstützung kleiner und mittlerer landwirt¬

schaftlicher Betriebe und Höhenlagen des Rheinlandes wird in den Etat ein Zuschutzvon 50 000 RM
eingesetzt."

I. Der V. und I. Fachausschutzbeantragen den Veschlutz des Provinzialausschusses mit folgender
Änderung anzunehmen (DrucksacheNr. 91):
1. Der Piovinzilllverband beteiligt sich mit 150 000 NM an der vorläufigen Hilfsaltion für

die durch den Frost im Mai 1928 geschädigten Winzer.
2. Der Provinzialausschutz wird ermächtigt, der rheinischenLandwirtschaftslammer bis zum Be¬

trage von 100 000 RM unter noch festzusetzendenBedingungen Mittel zur Verfügung zu
stellen für Einrichtungen zur Gewinnung geeigneten Saatgutes für die kleine und mittlere
Landwirtschaft.

3. Von den bei Annahme der Anträge zu 1 und 2 nicht gedeckten 50 000 RM sollen
38 000 RM aus dem Haushaltsplan „Vermögens- und Schuldenverwaltung", Titel I der
Ausgabe und 12 000 NM aus dem Haushaltsplan „Verschiedenes", Titel XVII der Aus¬
gabe „Besondere Mittel zur Förderung des Weinbaues und zur Behebung der Winzernot"
entnommen werden.

4. Der Provinziallandtag bittet den Herrn Oberpräsidenten, die Hilfe für die frostgeschädigten
Winzer soweit als möglich nicht in barem Gelde, sondern in anderer Weise zu gewähren.

II. Den Antrag der KPD.-Fraktion, betreffend Errichtung von gemeindlichenSaatgutäckern (Druck¬
sache Nr. 77) wolle der Provinziallandtag durch den Antrag zu I für erledigt erklären.
Der Antrag der Fachausschüssewird zum Beschlutzerhoben.

18. Zinsuerbilligung für die Kleinbauern.

Auf Antrag des V. und I. Fachausschusseswird der nachstehende Antrag der KPD.-Fraktion
(Drucksache Nr. 76) abgelehnt:

„Der Provinziallandtag wolle zur Zinsverbilligung für die Kleinbauern folgendes beschlietzen:
Die im vorjährigen Haushaltsplan eingesetzten 200 000 NM für die Zinsuerbilligungsaktion

zugunsten der Landwirtschaft wird auch in diesem Jahre wieder eingesetzt.
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Die Iinsverbilligungsaktion wird zumindest auf 5 Jahre festgesetzt. Die Summe von 200 000
NM ist jährlich einzusetzen, wobei festgelegt wird, daß die Iinsverbilligung ausschließlich klei¬
neren und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben zugute kommen darf."

19. Maßnahmen zur Besserung bor verzweifelten Lage der Landwirt¬
schaft.

Der Provinziallllndtag faßt auf Antrag des V. Fachausschusses zu dem Antrage des Abge¬
ordneten Völlig u. a. (Druck'sache Nr. 82) folgende Entschließung:

„Der Rheinische Provinziallllndtag sieht in der verzweifelten Lage der rheinischenLandwirtschaft
die größte Gefahr für die Wirtschaft der gesamten Nheinprouinz. Er ist der Überzeugung, daß ein
Zusammenbruch der Landwirtschaft auch für alle anderen Wirtschaftszweige, vor allem auch für die
Arbeiter, die verderblichsten Folgen haben würde. Der Landwirtschaft kann aber nur geholfen wer¬
den durch Herstellung der Rentabilität, also dadurch, daß sie für ihre Produkte einen Preis erhält, der
in etwa den Produktionskosten entspricht und in dem durch den Teuerungsinder bestimmten richtigen
Verhältnis zu den Friedenspreisen steht. Das ist aber nicht herbeizuführen durch Maßnahmen und
Mittel, über die der Provinziallllndtag zu bestimmen hat, sondern nur durch wirtschaftspolitische Maß¬
nahmen der Neichsregierung und des Reichstages. Er richtet deshalb an die verantwortlichen Stellen
im Reiche das dringende Ersuchen, ungesäumt diese Maßnahmen zu treffen, da sonst der Zusammenbruch
des ganzen landwirtschaftlichen Berufsstandes und damit soziale und wirtschaftliche Folgen von unüber¬
sehbarer Tragweite unvermeidlich sind."

20. Kreditgewährung an die durch die Kartoffelab satz lrise schwer be¬
troffene Landwirtschaft der Gebirgsgegenden.

Der Abgeordnete Dr. Ereutz u. a. beantragt (DrucksacheNr. 83):
„Der Provinziallllndtag ersucht die Provinzialverwaltung, im Einvemehmen mit der Oand-

wirtschaftstammer bei Reich und Staat die Bereitstellung von Mitteln zur Kreditgewährung bzw.
Kreditverbilligung an die durch die Kartoffelabsatzkrise schwerbetroffene Landwirtschaft der rheinischen
Gebirgsgegenden zu erwirken.

Noch schwerer als durch den harten Winter ist die bäuerliche Bevölkerung dadurch getroffen,
daß der gewohnte Absatz der Kartoffeln im November vollständig stockte, infolge der Konkurrenz der
östlichen Produzenten. Im Laufe des Jahres wird die Landwirtschaft der Eifel in der Lage sein, sich
dieser Konkurrenz anzupassen. Zurzeit aber ist die Lage so, daß infolge der Krise lein Geld vorhanden
ist zur Bezahlung des im Frühjahr 1928 gekauften Saatguts und Kunstdüngers und daß das notwen¬
digste geringe Betriebskapital für die bäuerliche Kleinwirtschaft fehlt."

Der V. Fachausschuß schlägt unveränderte Annahme vor. Der Provinziallllndtag beschließt
in diesem Sinne.

21. Der Haushaltsplan der landwirtsch aftlichen Nng eleg enh eiten für das
Rechnungsjahr 1929 wird auf Vorschlag des V. Fachausschussesunverändert angenommen.

22. Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des V. Fachausschusses, den Haushalts¬
plan des Rittergutes Desdorf für das Rechnungsjahr 1929 unverändert anzunehmen.

23. Zu dem Haushaltsplan, betreffend Provinzialgut Bylerwardfür das
Rechnungsjahr 1929 beschließt der Provinziallandtag auf Vorschlag des V. Fachausschusses unver¬
änderte Annahme.

24. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des V. Fachausschusses,den Haushalts¬
plan, betreffend Provinzialdomäne Lammersdorf für das Rechnungnsjahr 1929,
unverändert anzunehmen.

25. Entsprechend dem Antrage des V. Fachausschusses wird der Haushaltsplan, be¬
treffend Viehseuchen Entschädigungen für das Rechnungsjahr 1929 unverändert ange¬
nommen.

26. Förderung der bäuerlichen Ansiedlung in den Gienzbezirlen.
Entsprechend dem Antrage des V. Fachausschussesnimmt der Provinziallandtag von dem Be¬

richt und Antrag des Prouinzialausschusses (DrucksacheNr. 36), betreffend die Förderung der bäuer¬
lichen Ansiedlung in den Gienzbezirten, Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, daß im Rah¬
men der durch den 74. Provinziallandtag beschlossenenFörderungsmaßnahmen
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2j der Provinzilllverband auf die Stellung von Rückbürgen verzichtet, wenn er der Landesbank
oder anderen Kreditinstituten gegenüber für hypothekarisch sichergestellte-Siedlungsdarlehen zu¬
sätzlich eine Bürgschaft übernimmt,

b) der Piovinzialverband geeigneten Siedlern, die keinen rheinischenGrundbesitz zwecks hypotheka¬
rischer Sichelstellung eines von der Landesbanl oder einem anderen Kreditinstitut bewilligten
Siedlungsdarlehens zur Verfügung stellen können, die teilweise Beschaffung des für den Erwerb
einer Eiedlerstelle benötigten Anzahlungskapitals dadurch ermöglicht, daß er für das Darlehen
die selbstschuldnerische Bürgschaft gegen Stellung eines geeigneten Rückbürgen übernimmt.
27. Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag oes Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 6)

und des I. Fachausschusses die Wiederwahl des Landesrats Dr. vvn Bosse unter folgen¬
den Bedingungen:

„1. Die Wiederwahl zum Landesrat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April
1930;

2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden
Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten als für sich verbindlich an¬
zuerkennen ;

3. er ist gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschusses die Geschäfte als Mitglied oder stellver¬
tretendes Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt im Haupt- oder Nebenamte
zu übernehmen oder sich bei der Hauptverwaltung nach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fun¬
giert, zu beschäftigen."

28. Der Provinziallandtag wählt auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Druösache Nr. 7)
und des I. Fachausschusses den Landesuerwaltungsrat Dr. Brandts (Landesversicherungs¬
anstalt) zum Landesrat und beschließt, daß

1. die Wahl auf 12 Jahre, beginnend mit dem 1. April 1929, erfolgt,
2. der Gewählte die Bestimmungen der zurzeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden

Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten als für sich verbindlich
anzuerkennen hat,

3. Landesrat Dr. Brandts gehalten ist, auf Beschluß des Provinzialausschusses die Geschäfteals
Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt „Rhein¬
provinz" im Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach An¬
ordnung des Landeshauptmanns, insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten, der als
Abteilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen.

29. Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 8) und des I. Fachausschussesfaßt
der Provinziallandtag folgenden Beschluß:

„1. Der Oberregierungs- und -baurat Dr. Prag er wird zum Landesbaurat in der
Rheinischen Provinzialverwaltung gewählt; er erhält die Amtsbezeichnung „Landesoberbaurat";

2. die Wahl erfolgt auf 12 Jahre, beginnend mit dem 1. April 1929, unbeschadetder Vorschriften
über die Beendigung des Dienstverhältnisses auf Vrund der Erreichung einer Altersgrenze;

3. der Gewählte hat die zurzeit geltenden und etwa künftig zu erlassenden Reglements über die
dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten als für sich verbindlich anzuerkennen;

4. er ist verpflichtet, sich bei der Zentralstelle nach Weisung des Landeshauptmanns, insbesondere
auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigent zu beschäftigen."

j30. Der Haushaltsplan für die Verwaltungslosten der Prooinzial-
Feueiversicherungsllnstlllt der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1929 wird entsprechend
dem Antrage des I. Fachausschusses unverändert angenommen.

31. Zu dem Haushaltsplan für die Verwaltungskosten der Provinzial-
Lebensversicheiungsanstlllt der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1929 wird auf Vorschlag
des I. Fachausschusses unveränderte Annahme beschlossen.

32. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des I. Fachausschusses,den Haushalts¬
plan für die Verwaltungslosten der Landesbanl der Rheinprovinz für das Kalender¬
jahr 1929 unverändert anzunehmen.
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33. Der Haushaltsplan über die Krüppelfürsorge für das Rechnungsjahr 1929
wird entsprechend dem Antrage des III. Fachausschusses unverändert angenommen.

34. Entsprechenddem Vorschlagedes III. Fachausschussesbeschließtder Provinziallandtag, den
Haushaltsplan über die Orthopädische Kind erh eilanstalt in Süchteln für das
Rechnungsjahr 1929 unverändert anzunehmen.

35. Unterstützung der Kleinwinzer.
Der Antrag der KPD.-Fraktion, welcher lautet (Drucksache Nr. 75):
„Zur Unterstützungder durch Frost geschädigtenKleinwinzerwird in den Etat die Summe

von 200 000 NM eingesetzt.Über die Frage der Unterstützungsbedüiftigteit entscheidenin ihrer
Mehrheit aus Kleinwinzernörtlich zu bildende Kommissionen",
wird nach Vorschlag des V. und I. Fachausschusses abgelehnt.

36. Errichtung einer Mädchenklasse bei der Provinzial-Lehranstalt für
Weinbau in Trier.

Der Provinziallandtag nimmt auf Antrag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 31) und
des V. Fachausschusses davon Kenntnis, daß der Proviuzilllausschußin Gemäßheit der Anweisung
des 74. Prooinzillllandtllgs das zur Einrichtungeiner Mädchenllasse bei der Weinbaulehranftaltin Trier
Erforderlicheveranlaßt hat.

37. Einrichtung eines Instituts für Klimaforschung bei der Weinbau¬
lehranftalt in Trier.

Entsprechenddem Antrage des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 32) und des V. Fach¬
ausschusses beschließt der Provinziallandtag die Einrichtungeines Instituts für Klimaforschung, das der
Provinziallehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft in Trier angegliedert wird, und be¬
auftragt den Provinzialausschußmit der Durchführungdieses Beschlusses.

38. Anlauf des Hartrath'schen Weinbergs „Trierer Neuberg".
In Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß(Drucksache Nr. 78) und dem V. und I. Fach?

ausschuß ermächtigtder Provinziallandtag den Provinzialausschuß, den von den Erben Hartrath in
Trier zum Kauf angebotenen Weinberg „Trierer Neuberg" in Größe von 12 800 Stock für einen
Preis von 65 000 NM zu laufen. Der Kaufpreis ist aus der in diesem Jahre aufzunehmenden An¬
leihe, die um den Betrag des Kaufpreises nebst Disagio zu erhöhen ist, zu decken.

39. Aufnahme einer Anleihe von 700000 NM zur Unterstützung des Baues
von Weinbergswegen.

Der Provinzialausschuß schlägt folgenden Beschluß vor (DrucksacheNr. 40):
„Der Provinziallandtag beschließt die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von bis zu

700 000 NM zwecks Beteiligung des Provinzialverbandes an der Unterstützung des Weinbergs-
wegebaues und beauftragt den Provinzialausschußmit der Durchführungdieses Beschlusses."

Der V. und I. Fachausschußempfehlenunveränderte Annahme dieses Antrages. Der Pro¬
vinziallandtag beschließt in diesem Sinne.

40. Der Haushaltsplan der Provinzial-Lehranst alten für Weinbau,
Obstbau und Landwirtschaft in Trier, Kreuznach und Ahrweiler für das Rech¬
nungsjahr 1929 nebst Anlage I, Mädchenklasse Sobernheim (zu Anstalt Kreuznach), wird auf Antrag
des V. Fachausschusses unverändert angenommen.

41. Der Provinziallandtag beschließt, den Haushaltsplan über die Förderung von
Kunst und Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1929 entsprechend dem Antrage des I. Fach¬
ausschusses unverändert anzunehmen.

Der hierzu von der KPD.-Fraktion gestellte Antrag (DrucksacheNr. 50), welcher lautet:
„Die im Etat vorgesehenen Beträge zur Errichtungund Unterhaltung von Denkmälern,Stand¬

bildern, die AngehörigeehemaligerdeutscherFürstenhäuser darstellen oder patriotischer und kirchlicher
Propaganda dienen, weiden gestrichen.

Die dazu eingesetzten Mittel werden zur Unterstützungder Erwerbslosenverwandt",
wird abgelehnt.
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42. Verteilung der Mittel für Kunst und Wissenschaft.

Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 1?) und des I. Fachausschusses be¬
willigt der Provinziallandtag aus Titel V 1 des Haushaltsplans über die Förderung von Kunst und
Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1929 den Betrag von 150 000.— NM für die in der Vorlage
des Provinzialausschusses angegebenen Zwecke und unter den vom Landeshauptmann noch näher fest¬
zusetzendenBedingungen. Gleichzeitig wird der Provinzialausschuß ermächtigt, über den bei Titel V 1
verbleibenden Restbetrag von 10 000.— RM und über die Verwendung der etwa nicht zur Auszahlung
kommenden Beihilfen in Verbindung mit dem unter Titel V 2 des gleichenHaushalts vorgesehenen Be¬
trage zu beschließen.

43. Einrichtung einer Arch iv beratungsstelle bei der Provinzialverwal»
tung.

Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 16) und des I. Fachausschusseserklärt
sich der Provinziallandtag mit der Einrichtung einer Archivbeiatungsstelle einverstanden und bewilligt
dazu für 1929 aus dem Haushaltsplan „Verschiedenes" den Betrag von 25 000 RM. Der Betrag
ist im nächsten Jahre im Haushaltsplan über die Förderung von Kunst und Wissenschaft einzusetzen.

44. Entsprechend dem Antrage des I. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag unver¬
änderte Annahme des Haushaltsplans für die Provinzialmuseen für das Rechnungs¬
jahr 1929.

45. Einstellung von 50000 RM in den Haushaltsplan zur Förderung des
handwerklichen Nachwuchses.

Der Provinzialausschuß schlägt folgenden Beschluß vor (DrucksacheNr. 38):
„In dem vorliegenden Haushaltsplan ist unter X Nr. 4 „Vermögens- und Schuldenverwaltung"

Titel I der Ausgaben, anstatt 200 000 RM 150 000 NM einzusetzen, und in dem Haushaltsplan U
Nr. 32 „Gewerbliche Zwecke" unter III ein besonderer Titel vorzusehen mit der Bezeichnung „Beihilfe
an die Handwerkskammern zur Förderung des handwerklichen Nachwuchses 50 000 NM". Die durch
diese Änderung weiter beeinflußten Ziffern sind ebenfalls entsprechendzu ändern."

Der I. Fachausschuß empfiehlt folgenden Beschluß (Drucksache Nr. 84):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag annehmen mit der Maßgabe, daß folgender Zusatz

gemacht wird:
„Zu welchen Zwecken die Mittel im einzelnen Verwendung finden sollen und über die Verteilung

an die einzelnen Stellen entscheidet der Provinzialausschuß."
Der Antrag des I. Fachausschusseswird zum Beschluß erhoben.

46. Zuschuß für „das Haus der Technik" in Essen.

Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 18) und des I. Fachausschusseserklärt
sich der Provinziallandtag damit einverstanden, daß in: Haushaltsplan „Verschiedenes" für das Rech¬
nungsjahr 1929 ein Zuschuß an die Stadt Essen für das „Haus der Technil" in Höhe von 30 000 RM
vorgesehen wird. Hiervon sollen 25 000 RM einen einmaligen Beitrag zu den Kosten der Errichtung
der Fachbüchelei und die restlichen5000 RM einen Vetriebskostenzuschußfür das Rechnungsjahr 1929
darstellen. Über die Höhe des Betriebskostenzuschussesfür das Jahr 1930 ist dem Provinziallandtage
bei der Aufstellung des nächstenHaushaltsplanes ein Vorschlag zu machen. >

47. Zu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr 1929
beantragt der I. Fachausschuß (Drucksache Nr. 90):

„Der Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan mit der Maßgabe annehmen, daß unter III
ein neuer Titel mit der Bezeichnung „Beihilfe an die Handwerkskammern zur Förderung des hand¬
werklichen Nachwuchses 50 000 NM" eingesetzt wird."

48. Zu dem Haushaltsplan für die Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben der Provinzialbeamten bei der Landesversicherungsan stalt „Rhein-
provinz" für das Kalenderjahr 1929 beschließt der Provinziallandtag entsprechend dem Antrage des
I. Fachausschusses unveränderte Annahme.
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49. Verwendung der Mittel in den LandesversicheiungSlllnstlllten.
Der Beratung liegen zugrunde
a) Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 80): ,
„Provinziallandtag wolle beschließen, bei der ReichsregierungEinspruch, zu erheben gegen die

Pläne des Reichsfinanzministers Hilferding, den laufenden Reichshaushalt dadurch teilweise auszu¬
gleichen, daß den Landesuersicherungsanstaltender Staatszuschuß in der Form von Schuldverschrei¬
bungen in der Höhe von 170 Millionen RM überwiesen wird. Provinziallandtag fordert, daß die
aufgespeicherten Kapitalien der Versicherungsanstaltenin erster Linie benutzt werden zu einer Verbesse¬
rung der Invalidenrenten;"

b) Antrag des AbgeordnetenKünzgen u. a. (DrucksacheNr. 81):
„Der Provinziallandtag begrüßt die Tätigkeit der Provinzialuerwaltung, der Landesbanl und

der Lllndesversicherungsanstaltder Rheinprovinzzur Behebung der Wohnungsnot namentlich der min¬
derbemitteltenKreise.

Mit größtem Bedauern stellt er fest, daß die Reichsregierungden Landesversicherungsanstalten
den Reichszuschuß zu den Invalidenrenten nicht mehr in bar auszahlt, sondern auf dem Verordnungs-
wege bestimmen will, anstatt der Barleistungen Schatzanweisungen des Reiches auszugeben. Für die
Landesversicheiungsanstaltder Rheinprovinz handelt es sich um einen Betrag von 16 000 000 RM.
Durch diese Maßnahmen wird die Unterstützungsmöglichleitder Lllndesversicherungsanstaltauf dem
Gebiete des Wohnungswesensgefährdet, wenn nicht ganz in Frage gestellt.

Der Provinziallandtag erhebt energisch gegen diese Absicht Einspruch und lehnt jede Verwendung
von Mitteln der Landesversicherungsanstaltenzu Finanzzweckendes Reichesab."

c) Antrag des I. Fachausschusses(DrucksacheNr. 89):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag zu b mit der Maßgabe annehmen, daß in dem

letzten Absätze des Antrages die Worte „und lehnt" bis „Reiches ab" fortfallen."
Der Antrag der KPD.-Fraktion wird zur Ablehnung empfohlen.
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.

50. Der HaushaltsplanfürdieVerwaltungskosten des E e n o s s e n s ch a f t s -
vorstllndes der Rheinischen landwirtschaftlichen V erufsgeno ssenschaft für das
Kalenderjahr 1929 wird nach dem Antrage des i. Fachausschussesunverändert angenommen.

51. Bürgschaft für die Aufnahme eines Darlehns in der Rheinischen
landwirtschaftlichen V erufsg enossenschaft.

Der Piovinzilllausschußbeantragt (DrucksacheNr. 13):
„Der Provinziallandtag wolle gemäß ß 2? der Provinzialordnung beschließen,die selbstschuld-

nerische Bürgschaft des Provinzialverbandes für ein Darlehn der Lllndesversicherungsanstalt„Rhein¬
provinz" in Höhe von 200 000 RM an die Rheinische landwirtschaftliche Veiufsgenossenschaftzu
übernehmen."

Der I. Fachausschuß schlägt die unveränderte Annahme dieses Antrages vor. Der Provinzial¬
landtag beschießt dementsprechend.

52. Der Haushaltsplan, betreffend die Fürsorgeerziehung Minderjähri¬
ger, für das Rechnungsjahr1929 wird auf Vorschlag des II. Fachausschussesunverändert angenommen.

53. Der Provinziallandtag beschließtauf Vorschlag des II. Fachausschusses, den Haus¬
haltsplan, betreffend die Provinzial-Erziehungsheime, für das Rechnungsjahr
1929 unverändert anzunehmen.

54. Gesundheitszustand der Fürsorgezöglinge.
Der Provinzialausschuß beantragt (DrucksacheNr. 24):
„Der Provinziallandtag wolle von dem Bericht Kenntnis nehmen und den Beschluß vom

29. März 1928, betreffendDenkschriftüber den Gesundheitszustandder in den Heil- und Pflege- und
Erziehungsllnstllltenund Familienpflege untergebrachtenPfleglinge und Fürsorgezöglinge,für erledigterklären."

Auf Vorschlag des II. und III. Fachausschusseswird der Antrag des Provinzialausschusses zum
Beschluß erhoben.
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55. Errichtung von Badeanstalten mit Schwimmbassin in den Fürsorg e-
erziehungsan st alten.

Der Antrag der KPD.-Fraltion (DrucksacheNr. 56), welcher lautet:
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen:
Um eine Förderung des Gesundheitszustandes der Fürsorgezöglinge zu gewährleisten, werden

in allen Anstalten mit einer Velegungsstärte von über 100 Zöglingen Badeanstalten mit Schwimm¬
bassin eingerichtet,"
wird durch Maßnahmen der Verwaltung als erledigt angesehen.

56. Einziehung von Renten der Fürsö rgezö glinge.
Der Provinzillllandtag beschließt entsprechend dem Antrage des II. Fachausschusses, den nach¬

stehenden Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 5?) abzulehnen.
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen:
Aus der Fürsorge entlassenen Zöglingen dürfen Einkünfte aus irgendwelchen Renten zur Abgel¬

tung der Fürsorgelosten nicht beschlagnahmt werden.
Mit Abschluß der Anstaltserziehung sind die Kosten der Fürsorgeerziehung als erledigt zu be¬

trachten."

57. Forderung einer modernen Pädagogik bei der Fürsorgeerziehung.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 58):
„Die Form der heutigen Fürsorgeerziehung entspricht nicht den Grundsätzen und Forderungen

einer modernen Pädagogik.
Der Provinzillllandtag beschließt daher:
Der Prooinzilllausschuß wird ersucht, bei der Reichsregierung dahin zu wirken, daß

2) das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz Abteilung 2 „die Fürsorgeerziehung" aufgehoben wird. An
dessen Stelle tritt eine durch Gesetz einheitliche öffentliche Fürsorge für alle hilfsbedürftigen
Minderjährigen.
AIs Hilfsbedürftige gelten Minderjährige
1. beim Tode beider Eltern,
2. in allen Fällen, wo die Eltern an der Ausübung der Sorge für die Person des Kindes tat¬

sächlich verhindert sind;
3. auf Antrag der Eltern oder eines Elternteiles, wenn dieselben nachweislichnicht in der Lage

sind, die Ansprüche des Kindes auf den notwendigen Lebensbedarf einschl. Erziehung, Cr-
werbsbefähigung, Berufsausbildung zu erfüllen.

b) Ferner wird der Provinzialausschuß ersucht, von der Reichsregierung die Bereitstellung aus¬
reichender Mittel zu verlangen, damit die privaten Fürsorgeerziehungsanstalten, in denen heute
hilfsbedürftige Minderjährige durch die Gemeinden und Gemeindeverbände untergebracht wer¬
den, in kommunale Verwaltung übernommen werden können.

c) Weiter ersucht der Provinzillllandtag
1. bei der Reichsregierung dahin zu wirken, daß die gesamten Kosten für die Unterbringung

hilfsbedürftiger Minderjähriger zum Zweckeder Erziehung oder der Erwerbsbefähigung ge¬
mäß dem Vorbild von Baden und Oldenburg vom Staate getragen werden;

2. an alle Jugendämter der Provinz eine sofortige Anweisung herauszugeben, daß die Er¬
ledigung von Fürsorgeeiziehungsanträgen keinen privaten Vereinigungen übergeben wird."

Der Prouinziallandtllg beschließt auf Vorschlag des II. Fachausschusses,den Antrag der KPD.-
Fraktion abzulehnen.

58. Abstllndnahme von Überweisung von Fürsorgezü glingen in die Klö¬
ster vom „guten Hirten".

Die KPD.-Frattion beantragt (Drucksache Nr. 64):
„Den Schwestern vom „guten Hirten" werden wegen ihrer reaktionären, mittelalterlichen Er¬

ziehungsmethoden, — die auf die Jugendlichen, die auf das Leben vorbereitet weiden sollen —, einen
geradezu verheerenden Einfluß ausüben, keine weiteren Zöglinge durch die Provinz mehr überwiesen."

Der Provinzillllandtag beschließt auf Antrag des II. FachausschussesAblehnung dieses Antrages.
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59. Durchführung der Fürsorgeerziehung.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 74):
„Provinzillllandtag wolle beschließen:

1. Die Fürsorgeerziehungsanstalten sind zu sozialen Arbeitsschulen auszubauen. Arbeitsunterrichi
und Berufsausbildung sind so zu gestalten, daß die Zöglinge bei ihrer Entlassung einen Beruf
praktisch und vollwertig ausüben tonnen.

Die Arbeitszeit einschl. der Schulstunden darf werktäglich 6 Stunden nicht übersteigen.
Bei in Familienerziehung untergebrachten Zöglingen darf die Arbeitszeit ebenfalls werktäglich
6 Stunden nicht übersteigen.

2. Bei gewerblicher Arbeit innerhalb und außerhalb der Heime ist her jeweilige örtliche Tarif
zu zahlen.

3. Allen Zöglingen stehen Ferien zu im Rahmen und Umfang der Ferienordnung für Volks¬
schulen.

4. In allen Heimen sind Vertrauenslorverschaften der Zöglinge durch Wahl einzusetzen, die bei
der Verhängung von Strafen, bei Veschwerdefällen, bei Behandlung, Verpflegung und Be¬
schäftigung zu hören sind.

5. Prügel-, Haftstrafen, Kost- und Arbeitsentziehung als Etrafmittel sind unzulässig.
6. Allen religiös-mündigen Zöglingen ist ein Exemplar des Gesetzes über religiöse Kindererziehung

auszuhändigen.
7. Desgleichen erhalten sie beim Eintritt ein Exemplar der Hausordnung, das alle Bestimmungen

betr. Verhalten des Zöglings in dem Heim enthält, auch die Regelung des Beschwerderechts.
8. Allen Zöglingen steht das Recht des freien Briefoerfehrs mit Eltern und Vormündern zu ohne

Zensur durch die Anstaltsleitung.
Die Fürsorgezöglinge haben das uneingeschränkte Recht, ohne Zensur der Anstalts¬

leitung schriftlich in Verbindung zu treten
1. mit dem Landeshauptmann,
2. mit den Mitgliedern des Landesjugendamtes,
3. mit den Mitgliedern des ständigen Ausschusses,
4. mit den Abgeordneten des Provinziallandtags, des Reichs- und Landtags.
Die genaue Anschrift der unter 1—3 Genannten ist in die Hausordnung aufzunehmen."
Der Provinziallandtag beschließt entsprechend dem Antrage des II. Fachausschusses,den Antrag

an den Provinzialausschuß zur Erledigung zu überweisen.

60. Der Haushaltsplan über das Taubstummenwesen: Provinzillltaub-
stu mmen an stalten (Schulen) für das Rechnungsjahr 1929 wird auf Antrag des II. Fachaus¬
schusses unverändert angenommen.

61. Zu dem Haushaltsplan, betreffend das Provinzial-Taubstummen-
heim Euslirchen für das Rechnungsjahr 1929, beschließtder Provinziallcmdtag auf Vorschlag des
II. Fachausschussesunveränderte Annahme.

62. Einrichtungen für sehschw ache Kinder.
Entsprechend dem Antrage des Piouinzialausschusses (DrucksacheNr. 19) und des II. Faä>

ausschusses nimmt der Provinzillllandtag von dem Bericht, betreffend das Ergebnis der Prüfung der
Frage, ob ein Bedürfnis für die Schaffung von Einrichtungen für sehschwache Kinder besteht, Kenntnis
und erklärt die Angelegenheit mit Rücksicht auf die von der Piovinzialverwaltung getroffenen Maß¬
nahmen für erledigt.

63. Der Provinzillllandtag beschließt, den Haushaltsplan über das Vlindenwesen
für das Rechnungsjahr 1929 entsprechenddem Antrage des II. Fachausschussesunverändert anzunehmen.

64. Auf Antrag des II. Fachausschusses beschließt der Provinzillllandtag die unveränderte An¬
nahme des Haushaltsplans über das Heb ammenwesen für das Rechnungsjahr 1929.

65. Übernahme von Bürgschaften.
Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 27) und des III. und I. Fachausschusses

erklärt der Provinzillllandtag den Bericht des Provinzialausschusses, betreffend
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72. Der Haushaltsplan für die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler
für das Rechnungsjahr1929 wird entsprechend dem Antrage des III. Fachausschusses unverändert an¬
genommen.

73. Uniformierung der Beamten in der Arbeitsanstalt Vrauweiler.
Die KPD.-Fraltion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 66):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Um der Rheinischen Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler das zuchthausmäßige Gepräge zu

nehmen, wird die Uniformierung der Beamten und Angestelltender Anstalt sofort aufgehoben. Das
Velleidungsgeldin Höhe von 120 RM bleibt den Beamten erhalten.

Die Zuchthlluslleidungder Anstaltsinsassen fällt fort."
Der III. Fachausschutz beantragt folgenden Beschluß (DrucksacheNr. 85):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag ablehnen, aber der Anstaltslommission anheim¬

geben, die Frage der Bekleidung der Aufsichtsbeamtenund Insassen an Ort und Stelle zu prüfen
und dem Piovinziallandtag Vorschläge zu machen."

Der Antrag des Fachausschusses wird zum Beschluß erhoben.
74. Ausbau der landwirtschaftlichen Abteilung in Vrauweiler
Der Antrag der KPD.-Frattion lautet (DrucksacheNr. 67):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Im Interesse der Invaliden und Landarmen sowie der übrigen Insassen von Vrauweiler wird

die landwirtschaftliche Abteilung ausgebaut.
Zu diesem Zwecke wird eine Summe von 506 N00 RM in den Etat eingesetzt."
Der III. Fachausschuß stellt hierzu folgenden Antrag (DrucksacheNr. 86):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag in der vorliegendenForm ablehnen. Der Fachaus¬

schuß empfiehltdem Provinzialausschußden Ausbau der landwirtschaftlichenAbteilung und bittet zu
prüfen, ob dies durch Anlauf von Gelände in der Nähe der Anstalt oder durch Anlauf von Ödlände¬
reien möglich ist."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des III. Fachausschusses.
75. Entlohnung der Korrigenden nach Tariflohn.
Der Antrag der KPD.-Frattion lautet (DrucksacheNr. 68):
„Alle von den Insassen der Arbeitsanstalt Vrauweiler ausgeführten Arbeitenmüssen zu Tarif¬

lohn bezahlt werden."
Auf Vorschlag des III. Fachausschusses wird Ablehnung dieses Antrages beschlossen.
76. Unterbringung von Korrigenden über 50 Jahre in Zwangsarbeits-

anstalten.
Die KPD.-Frattion beantragt folgenden Beschluß (Drucksache Nr. 65):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die RheinischeProvinzialverwaltung wird beauftragt, sofort die Reichsregierungzu ersuchen,

eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungendahingehend vorzunehmen, daß Personen, die über
50 Jahre alt sind, nicht mehr als Korrigenden in den Zwangsarbeitsanstaltenuntergebrachtwerden."

Nach dem Antrage des III. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag Ablehnung dieses
Antrages.

77. Überweisung von Personen an die Landespolizeibehörde wegen
Nichtbeschaffung eines Unterkommens.

Die KPD.-Frattion beantragt folgendenBeschluß (DrucksacheNr. 69):
„Die Provinzialverwaltungwird beauftragt, sofort die Reichsregierung zu ersuchen, in den gesetz¬

lichen Bestimmungenden Passus zu streichen, nach welchem ,Personen wegen Nichtbeschaffungeines
Unterkommensder Landespolizeibehördeüberwiesen werden."

Auf Vorschlag des III. Fachausschusses beschließtder Piovinziallandtag, den Antrag abzulehnen.
78. Überweisung Erwerbsloser an die Landespolizeibehörde.
Die KPD.-Fraltion beantragt folgenden Beschluß (DrucksacheNr. 70):
„Die Rheinische Provinzialverwaltung wird beauftragt, sofort die Reichsregierungzu ersuchen,

gesetzliche Bestimmungenzu erlassen,die es den Gemeinden- und Stadtverwaltungen verbietet, Er¬
werbsloseder Lllndespolizeibehürdezu überweisen."

Auf Vorschlag des III. Fachausschussesbeschließtder Provinziallandtag, den Antrag abzulehnen.
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79. Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des III. Fachausschussesunver¬
änderte Annahme des Haushaltsplans über die Fürsorge für Kriegsbeschädigte
und Kriegshinterbliebene für das Rechnungsjahr 1929.

80. Zusammensetzung des neuzubildenden Beirats der Kriegsbeschädig¬
ten und Kriegshinterbliebenen.

Die KPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 72):
„Provinziallandtag wolle beschließen:
Der bei dem Qandesfüisorgeamt der Rheinprovinz neuzubildende Beirat der Kriegsbeschädig¬

ten und Hinterbliebenen ist so zusammenzusetzen,daß alle vertretungsberechtigten — d. h. die im
Reichsausschuß vertretenen Verbände — berücksichtigtwerden, wie die gesetzlichen Bestimmungen das
erfordern."

Der III. Fachausschuß schlägt Ablehnung des Antrages vor. Der Provinziallandtag beschließt
nach dem Antrage des Fachausschusses.

81. Benutzung der Polsterklasse seitens der Kriegsbeschädigten.
Der Antrag der KPD.-Fraltion lautet (DrucksacheNr. 79):
„Provinziallandtag wolle beschließen,die Reichsregierung zu ersuchen, auf die Reichseisenbahn-

Gesellschaft in der Linie einen Druck auszuüben, daß den Kriegsbeschädigten, die infolge ihrer Verletzung
bei der Beförderung auf der Eisenbahn einen Sitzplatz bedürfen, die Vergünstigung eingeräumt wird,
gegen Zahlung des Tarifs für die Holzllasse die Polsterklasse benutzenzu dürfen bei Zahlung des evtl.
Zuschlags für Eil- und D-Züge.

Eventuell wolle die Reichsregierung dieses Zugeständnis durch Zahlung einer Pauschsumm« an
die Reichsbahn-Gesellschaft ermöglichen."

Auf Vorschlag des III. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag unveränderte Annahme
des Antrages.

82. Der Haushaltsplan der Hochbauabteilung für das Rechnungsjahr 1929 wird
nach dem Vorschlage des III. Fachausschussesunverändert angenommen.

Abgeordneter Haas beantragt, die Verhandlungen abzubrechen. Der Antrag wird abgelehnt.
Auch der Antrag des Abgeordneten Haas auf Absetzung der Punkte 87 bis einschließlich 95 wird

abgelehnt.
Daraufhin beantragt der Abgeordnete Haas zu den genannten Punkten eine Redezeit von

einer halben Stunde. Die Verhandlungen weiden auf 10 Minuten ausgesetzt, um die Stellungnahme
des Ältestenrats zu hören. Um 1? Uhr 40 Minuten werden die Verhandlungen wieder eröffnet und es
wird bekanntgegeben, daß der Ältestenrat empfiehlt, dem Wunsch des Abgeordneten Haas auf Vertagung
der Punkte 87—95 zu entsprechen. Es sollen nur noch die Punkte 96 bis 98 verhandelt werden. Die
Punkte 99 bis 102 sollen an letzter Stelle der morgigen Tagesordnung gesetzt werden.

83. Vereitstellung von Mitteln für Zwecke der Kinderspeisungen.
Die SPD.-Frattion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 45):
„Der Rheinische Provinziallandtag, der auch in diesem Jahre wiederum 150 000 RM für

Zwecke der Kindelspeisungen in den Haushaltsplan der Provinzialverwaltung eingestellt hat, richtet
an die Reichsregierung und den Reichstag das dringende Ersuchen im Interesse der Gesundheitsfürsorge
für die werdende Generation ebenfalls für Kinderspeisungen wieder Reichsmittel zur Verfügung zu
stellen."

Der III. Fachausschuß empfiehlt Annahme dieses Antrages.
Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.

84. Zu dem Haushaltsplan „Verschiedenes" für das Rechnungsjahr 1929 stellt der
I. Fachausschuß folgenden Antrag (Drucksache Nr. 95):

„Der Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan mit der Maßgabe annehmen, daß ein neuer
Titel VII 2 mit der Bezeichnung „Beitrag der Provinz zu den Garantieleistungen für den Mittelland¬
kanal" mit 112 000 RM eingesetzt wird."

Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des I. Fachausschusseszum Beschluß.
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65. Iu dem Haushaltsplan „Außerordentlicher Haushalt" für das Rechnungs¬
jahr 1929 beantragen der I. und III. Fachausschuß (DrucksacheNr. 92):

„Der Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan mit der Maßgabe annehmen, daß unter
Titel IV 700 000 RM zur Unterstützung des Baues von Weinbergswegenund 85 000 RM zum An¬
lauf des Hartrath'schenWeinberges „Trierer Neuburg" neu eingesetzt, dagegen unter Titel III Nr. 5
80 000 RM für den Erweiterungsbau des Landeshauses abgesetzt, daß ferner unter Titel IV Nr. 8,
Disagio der Anleihe 1929, 70 500 RM zugesetztwerden.

Der Gesamtmehrbetragbelauft sich demnach auf 775 500 RM."
Der Antrag der Fachausschüsse wird unverändert angenommen.

Die nächste Vollsitzungwird auf morgen vormittag 9V? Uhr anberaumt.
Der Vorsitzende wird ermächtigt, die Tagesordnung festzusetzen.
Der Ältestenrat tritt morgen vormittag 9V4 Uhr zusammen, die Ientrumsfrattion um 9 Uhr.

(Schluß der Sitzung: 1? Uhr 55 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Juries. Dr. Dichgans, Dr. Kirchner,

A. Hauck, Konzgen.

Fünfte sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Samstag, den 9. März 1929.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 9 Uhr 45 Minuten.
Die Niederschriftüber die 4. Vollsitzungliegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind die AbgeordnetenDr. Dichgans und Dr. Kirchner.
Das 4. Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflegesowie das vom Landeshauptmann heraus¬

gegebene Nachrichtenblattdes Verbandes der Rheinischen Heimatmuseen,Heft 1/2, ist auf die Plätze
verteilt.

Entschuldigt sind die Abgeordneten Dr. Kaiser und Dr. Wesenfeld.
Der Ältestenrat beantragt eine Beschränkung der Redezeit bei der heutigenTagesordnung und

eine VerbindungverschiedenerPunkte. Der Provinziallandtag beschließt demgemäß mit der erforder¬
lichen Mehrheit (uergl. den stenogr. Bericht).

Erledigung der Tagesordnung.
1. Der Haushaltsplan der Provin zialstraßenverwaltung für das Rechnungs¬

jahr 19^9 wird nach dem Vorschlage des IV. Fachausschusses unverändert angenommen.
2. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des IV. Fachausschusses,den Haushalts¬

plan über die Unterstützung zum Bau vou Kleinbahnen für das Rechnungsjahr1929
unverändertanzunehmen.

3. Der Provinziallandtag beschließt entsprechend dem Antrage des IV. Fachausschussesdie un¬
veränderte Annahme des Haushaltsplans über die Unterstützung des Gemein de-
und Kreis Wegebaues für das Rechnungsjahr1929.
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4. Änderung des Gesetzes über eine Sonderfürsorge bei berufsüblicher
Arbeitslosigkeit.

Die KPD.-Frattion beantragt (DrucksacheNr. 51):
„Das Gesetz über eine Sonderfürsorge bei berufsüblicher Arbeitslosigkeit und die dazu ergange-

nen Ausführungsverordnungen bedeuten für die betroffenen Arbeiter, deren es in den Gemeinden der
Rheinprovinz eine große Anzahl gibt, eine schwere Schädigung. Nicht nur durch die um ein Drittel
niedrigeren Unterstützungssätze der Sonderfürsorge hat die Anwendung der Bestimmungen über Krisen-
fürsorge, nämlich die Prüfung der Bedürftigkeit zur Folge, daß der grüßte Teil der Arbeitslosen
eine ganz unbedeutende, für den Lebensunterhalt absolut unzureichendeUnterstützung erhält. Bei einem
glotzen Teil der Saisonarbeiter (Bauarbeiter u. a.) kommt für die Beurteilung ihrer schlechten wirt¬
schaftlichen Lage noch der Umstand, daß sie alle auswärts ihrer Arbeit nachgehen müssen, wodurch sie
erhöhte Ausgaben für Fahrgeld, doppelte Haushaltführung haben.

Auf die Verschiedenheit der Verhältnisse der einzelnen Saisonarbeiter nimmt das Gesetz keinerlei
Rücksicht. Eine weitere große Härte des Gesetzes bedeutet die Prüfung der Bedürftigkeit und die An¬
rechnung jedes unbedeutenden Nebeneinkommens. Da die Unterstützungssätze von vornherein um ein
Drittel herabgesetzt und zum Lebensunterhalt absolut unzulänglich sind, mühte unbedingt das Neben¬
einkommen der Familie bis zu der Grenze des Eristenzminimums von der Anrechnung frei bleiben.

Dieses Gesetz bedeutet aber auch für die Gemeinden der Provinz, in denen viel Saison¬
arbeiter wohnen, eine schwere Schädigung, da diese zu erhöhten Aufwendungen für die Wohlfahrts¬
pflege verpflichtet sind, was wiederum eine weitere Steigerung der vorhandenen Finanznot der Ge¬
meinden bedeutet.

Der -Provinziallandtag wolle daher beschließen:
Der Provinzialausschuß wird aufgefordert, sofort an die Reichs- und Staatsregierung mit der

Forderung auf Abänderung dieses Gesetzes und der Einführung einer allgemeinen Arbeitslosenfürsorgo
mit Unterstützungssätzen, die zum Leben ausreichen, heranzutreten."

Auf Vorschlag des IV. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag Ablehnung dieses An¬
trages.

5. Änderung des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung.
Der Antrag der KPD.-Frattion lautet (DrucksacheNr. 52):
Infolge der dauernd steigenden Zahl derjenigen Erwerbslosen, die leine Unterstützung durch

das Arbeitslosenversicherungsgesetzerhalten, wächst das Heer derjenigen, die durch die Gemeinden und
Vemeindeverbände unterstützt werden müssen. Es ist dies ein weiterer Schritt auf dem Wege, die sozia¬
len Aufgaben des Reichs und des Landes auf die Gemeinden und Vemeindeverbände abzuwälzen.

Der Provinziallandtag beschließt daher:
Der Provinzialausschuß wird ersucht, bei der Reichs- und Landesregierung dahin zu wirken, daß

1. das vollkommen unzureichende Gesetz über Arbeitslosenversicherung aufgehoben wird,
2. an dessen Stelle eine allgemeine Arbeitslosenfürsoige eingefühlt wird, durch welche alle Er¬

werbslosen während der vollen Dauer ihrer Erwerbslosigkeit ausreichend unterstützt werden.
3. bis zur Aufhebung des Arbeitslosenversicherungsgesetzesdas Reich die Verpflichtung übernimmt,

den Gemeinden und Vemeindeveibänden ausreichende Mittel zur Unterstützung derjenigen Er¬
werbslosen, die durch das Gesetz nicht erfaßt werden, zur Verfügung zu stellen."
Der Antrag wird auf Vorschlag des IV. Fachausschussesabgelehnt.
6. Bau einer Kraftwagenstraße von Bonn über Köln nach Düsseldorf.
Der Beratung liegt zugrunde:
2) der Antrag des Provinzialausschusses (DrucksacheNr. 26):
„Der Provinziallandtag genehmigt den Bau einer neuen Kraftwagenstraße von Köln nach Bonn

durch den Anschluß der vom letzten Provinziallandtage genehmigten Umgehungsstraße Eodorf—Wesse-
ling an die Straßennetze der Städte Köln und Bonn mit zwei neuen Straßenstücken, erklärt sich ein¬
verstanden mit der Einleitung des Grunderwerbs für die Kraftwagenstraße Köln—Düsseldorf und behält
im übrigen dem nächsten Provinziallandtag die Entscheidung über die Einzelheiten des Baues dieser
Straße auf Grund des vorzulegenden Kostenanschlages und über die Weitelführung zum Industrie¬
gebiet vor;"

b) der Antrag der Ientrumsfraktion (Drucksache Nr. 44):
„Die gesamte Wirtschaft, vor allem die Arbeiterschaft ist wiederum in außerordentlichem Maße

gedrückt durch die große Arbeitslosigkeit, vor allem hier in der Rheinprovinz. Die Not der von der Arbeits-
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losigleit Betroffenen und ihrer Familien und die sozialen und wirtschaftlichenFolgen für die Gesamtheit
zwingen dazu, daß Reichs- und Staatsregierung mit allen Mitteln auf die Beseitigung dieses großen
Notstandes am deutschen Volkslörper Hinwillen. So notwendig auch Gewährung einer ausreichenden
Arbeitslosenunterstützung unter Vermeidung etwaiger Mißbrauche ist, so ist doch das wesentliche Mittel
die Beschaffung von Arbeit und zwar in erster Linie Unterbringung der Arbeitslosen auf dem nor¬
malen Arbeitsmarkt. Das kann nur geschehen durch wirtschafts-politische Maßnahmen und vor allem
durch eine erträgliche Lösung der Reparationsfrage. Darüber hinaus müssen insbesondere für die Zeit
außerordentlich großer Arbeitslosigkeit Notstandsarbeiten durchgeführt weiden. Es wird daher auch von
diesem Gesichtspunkte aus der Bau der Kraftwagenstraße Bonn—-Köln—Düsseldorf wärmstens begrüßt
und über den Vorschlag des Provinzialausschusses hinaus der Provinzialausschuß ermächtigt, auch mit
dem Bau der Strecke Köln—Düsseldorf schon im nächsten Winter zu beginnen, um auch dadurch der
Arbeitslosigkeit zu steuern. Erneut beantragen wir, bei Ausführung von Etraßenbauten das Mate¬
rial der rheinischen Hartstein- und Vasaltlavaindustrie in besonderer Weise zu berücksichtigen;"

c) der Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung:
„Die mittelständischen Bevölkerungsschichten in Stadt und Land leiden bekanntlich seit Jahren

unter den öffentlichen Lasten und Abgaben in unerträglicher Weise. Große Teile dieser Schichten
stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin. Die Not der Betroffenen und ihrer Familien und die sozialen
und wirtschaftlichenKonsequenzenfür die Gesamtheit zwingen dazu, daß Reichs- und Staatsregierung
mit allen Mitteln auf die Beseitigung dieses Notstandes hinwirken. Das kann nur geschehen durch
wirtschaftspolitische Maßnahmen neben einer tragbar scheinendenLösung der Reparationsfrage.

Der Bau der Kraftwagenstraße Bonn—Köln—Düsseldorf wird daher unterstützt und über den
Vorschlag des Provinzialausschusses hinaus der Provinzialausschuß ermächtigt, mit dem Bau der
Strecke Köln—Düsseldorf schon baldmöglichst zu beginnen, um auch bei dieser Gelegenheit die für die
Erwerbslosen bereitgestellten Gelder zu möglichstproduktiven Ausgaben zu verwenden;"

ä) der Antrag des Eemeinderats zu Urfeld (DrucksacheNr. 61):
„Durch die von der Provinz zur Ausführung kommende Autostraße Köln—Bonn, wird die Feld¬

mark der Gemeinde Urfeld schwer in Mitleidenschaft gezogen, weil die Linienführung nach der letzten
Absteckung,fast ohne Ausnahme, die Felder der Urfelder Landbesitzer, Mittel- und Kleinbauern durch¬
schneidet. Damit wird das direkt anliegende Gut von über 1000 Morgen groß, (Haus Eichholz),
beinahe vollständig geschont.

Die zuerst abgesteckteLinie führte zum grüßten Teil über dieses Gut und ergab damit ein«
ziemlich gerade Linie.

Nach dem jetzigen Plane beschreibt dieselbe einen großen Bogen, der dem letzten Zeitungsbericht
über die Linienführung der Straße vollständig widerspricht.

Wir empfinden es als eine große Härte, wenn in diesem Falle ein großes Nut geschontweiden
soll, dafür aber die Kleinbauern herhalten sollen.

Wie weiter hier vernommen wird, ist der hiesige Gemeindevorsteher Herr Fritz Kader von der
Provinzialverwaltung mit dem Landankauf für die Straße betraut worden. Damit kann er dem Bau»
Projekt nicht mehr unparteiisch gegenüberstehen und lehnen wir den Herrn als Vertreter der Gemeinde
ganz energischab.

Wir ersuchen den Provinziallandtag gefälligst die vorliegende Sache einer.Prüfung unterziehen
zu wollen und dadurch eine Änderung der Lage herbeizuführen."

Der IV. Fachausschuß schlägt vor, den Antrag des Provinzialausschusses und des Zentrums un¬
verändert anzunehmen und den Antrag des Gemeinderats zu Urfeld an den Provinzialausschuß zu
überweisen.

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des IV. Fachausschusses.
7. Der Provinziallandtag nimmt entsprechend dem Antrage des IV. Fachausschusses und des

,ProvinzilllllULschusses(Drucksache Nr. 29) Kenntnis von dem Stand des Ausbaues und der
Übernahme weiterer Straßen in die Unterhaltung und Verwaltung des Piovinzialverbandes.

L. Anlegung von Fußgänger- und Radfahrwegen an Provinzialstraßen.
„Der Provinziallandtag nimmt auf Vorschlag des IV. Fachausschusses von dem Bericht und

Antrag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 28), betreffend die Anlegung von Fußgänger- und
Radfahrwegen an Provinzialstraßen, Kenntnis und billigt die vorgeschlagenen Maßnahmen der Pro«
vinzialverwaltung."
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9. Verwendung der für außerordentliche Zwecke des Straßenbaues be¬
reitzustellenden Mittel.

Der Beratung liegt zugrunde:
2) der Antrag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 30):
„Der Provinziallandtag genehmigt die Verwendungvon 10 Millionen RM außerordentlicher

Mittel für die in der Vorlage des Provinzialausschusses vorgesehenen Strahenbauzwecke;"
b) der Antrag der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft(DrucksacheNr. 60):
„Der Provinziallandtag genehmigtdie Verwendungvon 10 Millionen RM außerordentlicher

Mittel für die in der Vorlage des Provinzialausschusses vorgesehenen Etraßenbauzwecke.
Der Provinziallandtag genehmigtdabei die Verwendung von 1 Million RM aus der insgesamt

10 Millionen RM betragendenAnleihe für Etraßenbauzwecke zur Überweisung an den Verbandsaus-
schuß des Sicdlungsuerbandes Nuhitohlenbczirlzum Zwecke des Ausbaues zwischengemeindlicherStra¬
ßen und Verlehrsanlagen im niederrheinischen Industriegebiet unter der Voraussetzung,daß der Ver-
bandsausschußeinen Nachweis der Baustellenund der Verteilung der Mittel dem Prouinzialausschuß
übergibt;"

c) der Antrag des IV. Fachausschusses (DrucksacheNr. 87):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag zu a) mit der Maßgabe annehmen, daß der zur Förde¬

rung des Ausbaues zwischengemeindlicherStraßen und Verlehrsanlagenim niedeirheinischen Industrie«
gebiet vorgesehene Betrag von 1 000 000 RM dem Verbandsausschuß des SiedlungsverbandesRuhr-
kühlenbezirk unter der Voraussetzungüberwiesen wird, daß über die auszuführendenArbeiteneine Ver¬
ständigung mit der Piovinzillluerwaltung.erzielt und der Veiwendungsuorschlagvom Provinzialaus-
schusse genehmigtwird und

den Zuslltzantragzu b) durch den vorstehendenAntrag als erledigt erklären."
Der Antrag des IV. Fachausschusseswird zum Beschluß erhoben.

10. Erweiterung des Landeshauses.
Der Prouinzialausschußschlägt folgende Beschlußfassung vor (DrucksacheNr. 9):
„Der Provinziallandtag erklärt sich mit der Durchführung eines Erweiterungsbauesdes Landes¬

hauses einverstanden und stellt hierzu den Betrag von 980 000 RM zur Verfügung, dessen Deckung
durch Anleiheerfolgensoll."

Nach den Ausführungen des Berichterstattersgeht der Vorschlag des I. Fachausschussesdahin,
den Antrag anzunehmen mit der Maßgabe, daß der durch Anleihe zu deckende Betrag um 80 000 RM
gekürzt wird.

Der Provinziallandtag beschließt dementsprechend.

11. Zu dem Antrage der Direktoren der Provinzial-Heil- und Pflegean¬
stalten auf Änderung ihrer Besoldung beschließt der Provinziallandtag entsprechend dem
Antrage des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 42') und des I. FachausschussesÜberweisung an den
Provinzialausschuß.

12. Der Provinziallandtag beschließt, den Antrag der Vereinigung der Beamten
des schwierigen Vürodienstes der Rheinischen Pro v inzi alv erw altun g auf
Änderung ihrer Besoldung auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 42-) und
des I. Fachausschussesan den Prouinzialausschußzu überweisen.

13. Der Antrag der Verwaltungso berinspektoren und der Rentmeister an
den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten auf Änderung ihrer Besoldung wird
entsprechenddem Vorschlage des I. Fachausschussesan den Provinzialausschußüberwiesen.

14. Der Provinziallandtag beschließtauf Vorschlagdes I. Fachausschusses,den Antrag des
Ieutralveibllndes der Beamten und Angestellten der preußischen Provinzial-
verwaltungen, Landesverband Rheinland, auf Nachprüfung der am 4. Juni 1928 vom
Provinzialausschuß verabschiedeten Vesoldungsorbnung für die Rheinischen Pro-
vinzialbeamtenan den Provinzialausschußzu überweisen.
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15. Beschaffung von Wohnungen für Beamte und Angestellte der Provin-
zilllverwaltung.

Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 10) und des I. Fachausschusses faßt
der Prouinziallandtag folgenden Beschluß:

„1. Der Piovinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß der Zinssatz für die auf Grund der
Beschlüsse des Provinzialausschusses vom 14. März, 25. Oktober 1925 und 15. Juni 1926
sowie des 73. Provinziallandtags vom 7. April 1927 zur Beschaffung von neuen Wohnun¬
gen auszugebenden Vaudarlehen an gemeinnützige Baugenossenschaften, an private Unterneh¬
mer oder an Beamte und Angestellte der Provinzialverwaltung bis auf 4"/n ermäßigt werden
kann, und daß der Darlehensbetrag bis auf 6000 NM pro Wohnung erhöht werden kann, falls
anders das Ziel, für die Beamten und Angestellten der Provinzialverwaltung relativ billige neue
Wohnungen zu schaffen, nicht erreicht werden kann.

2. Der Gesamtbetrag der zur Gewährung von Darlehen zwecks Beschaffung von Wohnungen
für Beamte und Angestellte der Provinzialverwaltung bereitzustellenden Mittel wird auf
900 000 NM festgesetzt. Der Betrag ist aus einer Anleihe zu decken."

16. Darlehen für Wohnungen minderbemittelter kinderreicher Fa¬
milien.

Entsprechend dem Antrage des Provinziellausschusses (Drucksache Nr. 11) und des I. Fachaus¬
schusses nimmt der Prouinziallandtag Kenntnis von der Art der Verteilung der bewilligten 100 000 RM
zur Vcrbilligung von Darlehen für Wohnungen minderbemittelter kinderreicher Familien und ermächtigt
den Provinzialausschuß zur Weiterführung des Verfahrens und zur Verteilung neuer Mittel einen Be¬
trag von 200 000 NM zu verwenden. Der Betrag ist bereits im Haushaltsplan „Verschiedenes" für
1929 vorgesehen.

Bei der gerade unter den kinderreichenFamilien herrschendenWohnungsnot und der infolgedessen
Zu erwartenden Zahl der berechtigten Anträge auf Gewährung von Mietsbeihilfen ermächtigt der Pro-
vinziallandtag auf Antrag des Abgeordneten Dörr u. a. (Drucksache Nr. 54) und des I. Fachausschusses
den Provinzialausschuß, evt. auch über den im Haushaltsplan vorgesehenen Betrag von 200 000 NM
hinaus, bis zum Hüchstbetrage von 300 000 NM für diesen Zweck zu verwenden.

17. Fürsorge für die kinderreichen Familien.

Der Antrag des Abgeordneten Dürr u. a. lautet (DrucksacheNr. 54):
„Der Prouinziallandtag hält eine besondere Fürsorge für die kinderreichenFamilien aus sozia¬

len und kulturellen Gründen für dringend erforderlich. Er richtet diese Bitte an Reichs- und Staats-
regierung und Kommunen, begrüßt es aber auch, daß die Provinzialverwaltung in Fortsetzung der im
letzten Prouinziallandtag eingeleiteten Aktion Mittel zu dem gedachten Zwecke zur Verfügung stellt, und
bittet den Provinzialausschuß, dem nächsten Prouinziallandtag einen Bericht über die besonderen Maß¬
nahmen für Kinderreiche innerhalb der Nheinprovinz vorzulegen und auf ein Zusammenwirken aller
hierfür in Betracht kommenden Stellen hinzuarbeiten. Bei diesen Maßnahmen ist der Bund der Kin¬
derreichen, Prouinzialverbllnd Nheinland, hinzuzuziehen.

Insbesondere erkennt der Provinziallllndtag die segensreiche Wirkung der Mietsbeihilfen für
Kinderreiche an. Bei der gerade unter den linderreichen Familien herrschendenWohnungsnot und der
infolgedessen zu erwartenden Zahl der berechtigten Anträge auf Gewährung von Mietsbeihilfen er¬
mächtigt der Provinziallandtag den Provinzialausschuß, eventuell auch über den im Haushaltsplan vor¬
gesehenen Betrag von 200 000 NM hinaus, bis zum Höchstbetrag von 300 000 NM für diesen
Zweck zu verwenden."

Der I. Fachausschuß empfiehlt unveränderte Annahme. Es wird dementsprechend beschlossen.

18. Mittel zur Förderung des gemeinnützigen Kleinwohnungsbaues.

Der Provinzialausschuß schlägt folgende Beschlußfassung vor (DrucksacheNr. 12):
„Der Prouinziallandtag nimmt Kenntnis von der Verwendung der von der Landesbank bereit¬

gestellten Mittel zur Förderung des gemeinnützigen Kleinwohnungsbaues im Jahre 1928 und begrüßt
5^.^?X^ Bundesbank der Nheinprovinz schon jetzt 5 000 000 NM für die neue Vaupeiiode in Aus¬
sicht stellt, ersucht indes den Verwaltungsrat der Landesbank eine Erhöhung dieses Betrages vorzu¬
nehmen, sobald der Kapitalmarkt und die Finanzlage der Landesbank dieses zulassen."
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Die SPD.- Fraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 46):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Es wird von der Landesbank erwartet, daß zur Förderung des Kleinwohnungswesens, wie im

Vorjahr, mindestens 10 Millionen RM baldigst zur Verfügung gestellt werden, und die Verwal¬
tung bestrebt ist, darüber hinaus weitere Mittel für den Kleinwohnungsbau im Laufe des Jahres
zu beschaffen."

Auf Vorschlag des I. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag:
„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von der Verwendung der von der Landesbank bereit¬

gestellten Mittel zur Förderung des gemeinnützigen Kleinwohnungsbaues im Jahre 1928 und er¬
wartet von ihr, daß zur Förderung des Kleinwohnungswesens, wie im Vorjahre, mindestens
10 Millionen RM baldigst zur Verfügung gestellt werden, und die Verwaltung bestrebt ist, darüber
hinaus weitere Mittel für den Kleinwohnungsbau im Laufe des Jahres zu beschaffen."

19. Wohnungsnot.

Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 53):
„Die stärker und stärker anwachsende Wohnungsnot, welche durch die bisher angewandten

Hilfsmittel der Verteilung von Zauszinssteuer in keiner Weise gemildert, geschweige denn behoben wurde,
erfordert notwendigerweise für die Beseitigung der Wohnungsnot andere Wege zu suchen.

Die Hauszinssteuer, die es nicht ermöglicht hat, Wohnungen auch nur in einigermaßen ausrei¬
chender Zahl zu erschwinglichenMietpreisen für die arbeitende Bevölkerung zu stellen, wirkt sich lediglich
als eine brutale Mietssteuer aus und trägt sehr wesentlich dazu bei, das Preisniveau herauszuschrau¬
ben und das ungenügende Arbeiteieinlommen noch weiter herabzudrücken.

Der Provinziallandtag beschließt daher:
Der Provinzilllausschuß wird ersucht, bei der Reichs- und Landesregierung dahin zu wirken, daß

1. die Hauszinssteuer völlig beseitigt und der staatlich festgesetzte Mietzins um deren Betrag
gesenkt wird.

2. Solange die Hauszinssteuer noch erhoben wird, ist der gesamte Ertrag derselben den Gemein¬
den zur Verwendung für den Bau von Wohnungen, die im Eigentum der Gemeinden bleiben
müssen, zur Verfügung zu stellen."
Auf Vorschlag des I. Fachausschusses wird Ablehnung dieses Antrages beschlossen.

20. Finanzierung von Gruppenwasserweiken.

Der Beratung liegt zugrunde:
a) Antrag des Abgeordneten Dr. Eaaßen u. a. (DrucksacheNr. 59):
„Die weitere Durchführung der Wasserversorgung des flachen Landes stößt auf steigend wach¬

sende Schwiengleiten.
Die technisch leicht möglichen und daher auch verhältnismäßig billigen Wasserleitungen sind ge¬

baut. Es bleiben die Orte, die nur unter Aufwendung erheblicher Kosten aus sogenannten Grupven¬
wasserweiken versorgt werden können. Die Finanzierung derartiger Gruppenwasserwerle ist mit den
normalen Westfondsmitteln nicht möglich. Auf der anderen Seite verträgt die Sicherstellung der
Wasserversorgung dieser Gebiete, die in der Hauptsache zu den kleinbäuerlichenNotstandsgebieten der
Eifel und des Hochwaldes gehören, keinen Aufschub. Wenn auch in erster Linie Reich und Staat für
diese Aufgaben die nötigen Mittel zur Verfügung stellen müssen, so läßt sich dies doch nur unter ent¬
sprechender Beteiligung der Provinz erreichen. Der Herr Landeshauptmann wird deshalb beauf¬
tragt, mit der Reichs- und Staatsregierung über die Durchführung und Finanzierung dieser Gruppen-
Wasserwerkezu verhandeln. ^ , . , ,^^ „, ^

Der Provinzilllausschuß wird ermächtigt, schon im Laufe des Rechnungsiahres 1929 Aufwen¬
dungen für die in Frage stehenden Arbeiten zu machen und ersucht, dem nächsten Provinziallandtag eine
Vorlage über die endgültige Bereitstellung von Provinzialmitteln zu unterbreiten;"

b) Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung:
„Zur Erleichterung der Wasserversorgung des flachen Landes, insbesondere derjenigen Orte, die

nur durch Gruppenwasserwerle versorgt werden können, wird der Herr Landeshauptmann beauftragt,
sich für die schleunigeBereitstellung von Reichs- und Etaatszuschüssen zu den von der Provinz aufzu¬
bringenden Mitteln einzusetzen. Die Wasserversorgung der in den höher gelegenen Gebieten der Nheinpro-
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vinz seßhaften Bewohner, namentlich der Kleinbauern leidet große Not. Der Provinzialausschuß möge
sich daher baldigst und zwar schon im Laufe des Kalenderjahres 1929 mit dieser Frage beschäftigen
und dem nächsten Provinziallcindtage eine Vorlage über die Vereitstellung von Provinzialmitteln für
diese Zweckeunterbreiten."

Der V. und I. Fachausschuß schlagenvor, den Antrag unter 2) wie folgt abzuändern (Druck¬
sache Nr. 97):

„Die weitere Durchführung der Wasserversorgung des flachen Landes stößt auf steigend wach¬
sende Schwieiigleiten.

Die Finanzierung von sogenannten Gruppeuwasserweilen, ist mit den normalen Westfondsmitteln
nicht möglich. Auf der anderen Seite verträgt die Sichelstellung der Wasserversorgung der Gebiete,
die in der Hauptsache zu den kleinbäuerlichen Notstandsgebieten der Eifel und des Hochwaldes ge¬
hören, keinen Aufschub. Wenn auch in erster Linie Reich und Staat für diese Aufgaben die nötigen
Mittel zur Verfügung stellen müssen, so läßt sich dies doch nur unter entsprechenderBeteiligung der Pro¬
vinz erreichen. Der Herr Landeshauptmann wird deshalb beauftragt, mit der Reichs- und Etaats-
regierung über die Durchführung und Finanzierung dieser Eruppeuwasserwerke zu verhandeln.

Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, schon im Laufe des Rechnungsjahres 1929 Aufwen¬
dungen für die in Frage stehendenArbeiten zu machen und ersucht, dem nächsten Prouinziallandtag eine
Vorlage über die endgültige Bereitstellung von Provinzialmitteln zu unterbreiten.

Aufwendungen in diesem Jahre dürfen, sofern dafür nicht Mittel im Haushaltsplan oder
seitens der Piovinzial-Feueiueisicherungsanstalt zur Verfügung stehen, nur zur Durchführung von Vor¬
arbeiten gemacht werden."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des V. und I. Fachausschusses.

21. Ersatzwahl bei den Provinzialkommissionen.

Der ProvmziallandtagLllbgeordnete, Landgerichtsdirektor Dr. Losenhausen in Aachen, hat sein
Mandat als Mitglied der Provinzialkommission für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die
Provinzialarbeitsanstalt in Nrauweiler niedergelegt. Ferner ist das Mitglied der Provinzialkommission
für die Piovinzial-Erziehungsheime, Geweilschaftsselretäi Julius in Vetzdorf, gestorben. Infolge¬
dessen müssen Ersatzwahlen vorgenommen weiden.

Da beide Abgeordnete von der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft zur Wahl vorgeschlagen waren,
steht dieser Fraktion die Benennung der Nachfolger zu. Auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft und
des I. Fachausschusses (Drucksache Nr. 98) wählt der Provinziallandtag

2) den Gutsbesitzer Frhr. v. Gillhaußen zu Gut Steckling an Stelle des ausgeschiedenen Land-
gerichtsdiieltois Dr. Losenhausen aus Aachen zum Mitglied der Kommission für die Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten und die Provinzial-Arbeitsanstalt in Vrauweiler und ferner

b) den Pfarrer Dr. Eickmann zu Neuenhaus an Stelle des verstorbenen Gewerlschaftssekretäis Ju¬
lius aus Vetzdorf zum Mitglied der Kommission für die Provinzial-Erziehungsheime

durch Zuruf, da lein Widerspruch erhoben wird.

22. Ersatzwahl zum Wasserbeirat.

Das vom Piovinzillllllndtag gewählte Mitglied des Wasserbeirats, Rittergutsbesitzer Vessenich
zu Burg Gladbach, ist gestorben. Auf Grund des § 24, Absatz 3, Satz 1 des Wahlgesetzes für die
Proviuziallaudtage und Kreistage vom ?. Oktober 1925 tritt an die Stelle des Verstorbenen der bis¬
herige Stellvertreter, Bergrat Gruhl aus Vrühl als ordentliches Mitglied, An dessen Stelle ist ein
neuer Stellvertreter zu wählen. Auf Vorschlag des I. Fachausschusses wird der Abgeordnete, Ritter¬
gutsbesitzer Heuser auf Haus Dürffenthal zum stellvertretenden Mitgliede des Wasserbeirats für den
Rest der Amtsdauer durch Zuruf gewählt, da lein Widerspruch erhoben wird.

28. Mißstände im rheinischen Vraunlohlenrevier.

Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 15) und des I. Fachausschussesnimmt
der lProvinziallllndtag Kenntnis von dem Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die Mißstände,
die sich im rheinischen Viaunkohlenievier durch den Abbau der Braunkohle ergeben haben, und be¬
trachtet damit den Beschluß des 74. Provmziallandtages vom 31. März 1928 als erledigt.
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24. Aufnahme einer Anleihe.
Der Provinzialausschußschlägt folgendenBeschluß vor (Drucksache Nr. 3):

„1. Der Provinziallandtag beschließt die Aufnahme einer Anleihe in Höhe von 20 263 000 NM
für nachstehende Zwecke:
a) für außerordentliche Aufwendungen des Straßenbaues ...... 10 000 000 NM
d) für außerordentliche Aufwendungen des Hochbaues ........ 3 045 409 NM
c) für die Beteiligung an der Erhöhung des Stammkapitals der Landesbant 2 500 000 NM
6) für den Anlauf des Gutes Hommelsheim .......... ??0 000 NM
e) für die Errichtung einer Mädchenklasse in Trier ........ 340 000 NM

l l) für die Unterstützung der Niersregulierung .......... 150 000 NM
3) zum Bau einer Aggertalsperre ............... 113 350 NM
li) zur Eindeichung von Neuwied ............... 202 188 NM
i) zum Ausbau des Iugendheibergnetzes ............ 400 000 NM
K) zur Gewährung von Arbeitgeberdarlehenfür die Beschaffungvon Wohnungen 900 000 NM
l) zur Deckung des Disagios ................ 1 842 053 NM

Zusammen: 20 263 000 NM
2. Der für die Zwecke des Straßenbaues und zum Ausbau des Iugendheibergnetzeserforder¬

liche Teil der Anleihe ist mit 5°/o, der Restbetrag mit 2°/o und den durch die Rückzahlung
ersparten Zinsen zu tilgen.

3. Der .Provinzialausschußwird beauftragt, die übrigen Bedingungen der Anleihe je nach Lage
des Geldmarktesfestzusetzen und über die Begebung der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen
zu beschließen.

4. Falls die zuständigen Stellen die Aufnahme der Anleihe oder eines Teiles derselben im Aus¬
lande zulassen, wird der Provinzialausschußzur Aufnahme der Anleihe oder von Teilbeträgen
im Auslande ermächtigt."
Der I. Fachausschuß stellt hierzu folgenden Antrag (Drucksache Nr. 93):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag mit der Maßgabe annehmen, daß entsprechendden bei

dem „AußerordentlichenHaushalt" vorgenommenenÄnderungen (DrucksacheNr. 92) unter
d) 705 000 NM und unter
I) 70 500 NM

insgesamt also 775 500 NM zugesetztweiden."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des I. Fachausschussesunter Streichung

der Worte „unter b)" und „unter!)".
25. Auf Vorschlagdes I. Fachausschusses (DrucksacheNr. 94) wird der Haushaltsplan

der Vermögens- und Echuldenv erwaltung für das Rechnungsjahr1929 mit der Maß¬
gabe angenommen,daß der unter Titel I zur teilweisenDeckung des Fehlbetrages des ordentlichen
Haushalts 1925 vorgesehene Betrag von 200 000 NM mit 112 000 NM abgesetzt und im Haushalts¬
plan „Verschiedenes" unter Titel VII a mit der Bezeichnung „Beitrag der Provinz zu den Garantie¬
leistungen für den Mittellandkanal" eingesetzt, mit weiteren 50 000 NM abgesetzt und im Haushaltsplan
„Gewerbliche Zwecke" unter Titel III mit der Bezeichnung „Beihilfe an die Handwerkskammern zur För¬
derung des handwerklichenNachwuchses"eingesetzt und der Restbetrag von 38 000 NM zur Unterstützung
der Kleinbauern verwandt wird.

26. Der Haushaltsplan über Steuern und Überweisungen aus Neichs-
und Staatsmitteln für das Rechnungsjahr1929 wird nach dem Vorschlagedes I. Fachaus¬
schusses unverändert angenommen.

27. Zu dem Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr
1929 undVorbericht hierzu faßt der Provinziallandtag auf Vorschlag des I. Fachausschussesfolgen¬
den Beschluß:

„1. Der Provinziallandtag setzt die Haushaltspläne der Provinzialverwaltung und der zu ihr
gehörigen Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr1929 mit den bei den
Haushaltsplänen „Vermögens- und Schuldenverwaltung", „GewerblicheZwecke", „Verschiede¬
nes" und „AußerordentlicherHaushalt" vorgenommenenÄnderungenfest und ermächtigt den
Landeshauptmann,nötigenfalls auch über den 1. April 1930 hinaus bis zur Genehmigungder
Haushaltspläne für 1930 die Geschäfte nach diesem Haushaltsplan zu führen.
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2. Der Provinziallandtag setzt die zur Herbeiführung des Gleichgewichts zwischen Einnahme und
Ausgabe zu erhebendeProvinzialumlage fest auf 5,25 °/o der den Stadt- und Landkreisen, bei
letzteren einschließlichder zugehörigen Gemeinden, für das Rechnungsjahr 1929 zufließenden
Überweisungen aus der Reichseinkommen- und Körperschaftssteuer und auf 9,79°/« der in diesen
für das Rechnungsjahr 1929 vom Staate veranlagten Realsteuein.

Solange die Maßstabsteuern für das Rechnungsjahr1929 nicht endgültig feststehen, haben
die Stadt- und Landkreise auf die Provinzialumlage in vierteljährlichen Raten Vorschüsse in Höhe
der im Rechnungsjahre1928 erhobenen Provinzialumlage zu leisten.

3. Sollten die Überweisungen aus der Kraftfahrzeugsteuerfür das Rechnungsjahr1929 einen ande¬
ren Betrag ergeben, als im Haushaltsplan „Steuern und Überweisungen aus Reichs- und Staats¬
mitteln" vorgesehen ist, so wird der Provinzialausschuß beauftragt, zur gegebenen Zeit den
Ausgleich beim Haushalt der Provinzialstraßenverwaltungherbeizuführen.

4. Soweit die Eingänge an Reichseinkommen- und Küiperschaftssteuern,Dotationen und Provin¬
zialumlage über den Gesamtbetrag von 36 450 000 RM hinausgehen, ist das Mehr zur Del-
tung des Fehlbetrages aus den Jahren 1925/26 zu verwenden."
28. Personalausweis für die Mitglieder des Provinziallandtags.
Die KPD.-Fraltion stellt folgenden Antrag (DrucksacheRr. 43):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Zur Erleichterung der Ausübung ihres Mandats ist den Mitgliedern des Provinziallandtags

und -ausschusses ein Personalausweis auszuhändigen,der sie gleichzeitig zum unangemeldetenBetreten
der Pruvinzilllllnstaltenberechtigt."

Auf Vorschlag des I. Fachausschusses beschließtder Provinziallandtag, den Antrag abzulehnen.

29. Ausdehnung der Krisenfürsorge.
Die KPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 63):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialausschußwird beauftragt, die Reichsregierungzu ersuchen:

1. Die Krisenfürsorge auf alle Berufe auszudehnen;
2. die Vezugsdlluerfür die Krisenunterstützung allgemein auf 52 Wochen zu verlängern;
3. die Vezugsdauer der Krisenunterstützung für Unterstützungsempfänger,die über 40 Jahre alt

sind, auf die ganze Dauer der Arbeitslosigkeitauszudehnen."
Der I. Fachausschuß schlägt Ablehnung dieses Antrages vor.
Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.

30. Der Provinziallandtag beschließt die Entlastung der in Drucksache Nr. 41 auf¬
geführten Rechnungen.

Der Vorsitzende macht dem Landtagskommissardie Mitteilung, daß der Provinziallandtag seine
Arbeit beendet habe.

Der Landtagskommissarschließt mit Danlesworten für die geleistete Arbeit den Provinzial¬
landtag.

AbgeordneterMaus dankt dem Vorsitzenden im Namen der Arbeitsgemeinschaft,des Ientrums
und der TPD.-Fraktion für die objektive und unparteilicheLeitung der Geschäfte.

Der Vorsitzendedankt seinerseitsfür diese Anerkennungdes Hauses.
(Schluß: 13 Uhr.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. A. Hauck, Dr. Kirchner,

Dr. Dichgans, Könzgen.
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Verzeichnis
der Ausschüssedes 75. Rheinischen provinziallandtages.

I. Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. Hagen; stelwertr. Vorsitzender:Dr. Hart mann (Remscheid); Schriftfüh¬

rer: Dr. Schüler; stelwertr. Schriftführer:
gartz, Dr. Dichgans, Dunder, Eberle, Hauck, Dr. Hommelsheim, Könzgen,
Dr. Saatzen, Schäfer (Essen), Triebe!.

II. Fachausschuh:
Vorsitzender: Dr. Kaiser; stelwertr. Vorsitzender:Kurth; Schriftführer: Iansen; stell-

vertr. Schriftführer: Becht; Mitglieder: Frau Becker, Frau Blumberg, Daams, Diesen,
Frin, Frl. Hopmann, Kranz, Frl. Künning, Frl. Otto, Raederscheidt, Stein¬
meyer.

III. Fachausschuh:
Vorsitzender: v. Itter; stelluertr. Vorsitzender:Renner; Schriftführer: Vüchsenschütz;

stellvertr. Schriftführer: Kühnen; Mitglieder: Bierwirth, Dr. Carl, Deppe, Eickmann
(Köln-Vickendorf), Dr. Eickmann (Neuenhaus),Vielen, Frl. Gosewintel, Ereven, Kein»
per, Rath, Dr. Sondermann.

IV. Fachausschuh:
Vorsitzender:Mehne; stelwertr. Vorsitzender: Frhr. u. Salis-Toglio; Schriftführer:

T heißen; stelwertr. Schriftführer: Iiegler; Mitglieder: Bau mann (Huisberden), Degen-
ring, Dörr, Gerhard, Hansen (Neuwied), Krawinlel, Lenz, Lenze, M eurer,
Meyer, Dr. Wessel.

V. Fachausschuh:
Vorsitzender:Heus er; stelwertr. Vorsitzender: v. Stedman; Schriftführer: Albers;

stelwertr. Schriftführer: Nohl; Mitglieder: Albertz, Beigweiler, Broich, Frisch, Vessin»
ger, Krapoll, Pikard, Schlieper, Echroer (Hochhalen),Tteidl, Tenhaeff.

Wahlprüfungsausschuh:
Vorsitzender: Dr. Schäfer (Köln-Deutz); stelwertr. Vorsitzender:Hoffmann; Schriftfüh¬

rer: Schäfer (Essen); stelwertr. Schriftführer: Adler; Mitglieder: Dr. Creutz, Flohdorf,
Frhr. v. Gillh außen, Frl. Gosewintel, Dr. Hartmann (Barmen), Kranz, Miß,
Rath, Schroer (Hochhalen), Etrunk, Triebe!.

Geschäftsordnungsausschuh:
Vorsitzender:Echröer (Essen); stelwertr. Vorsitzender: Adams; Schriftführer: Haus;

stelwertr. Schriftführer: Elfes; Mitglieder: Becht, Eberle, Vessinger, Dr. Hartmann
(Barmen), Dr. Jörg, Dr. Kaiser, Maus. Dr. Eaaßen, Tenhaeff, l). Dr. de Weerth,
Dr. Weil.
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